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Sachverhalt
Der Umzug des Coop-Supermarkts ins ..Baufeld Ost, und die Aufgabe des Hotelbetriebs
(Pachtvertrag bis zum 31. Dezember 2021) lösen einen Wandel rund um den Dorfplatz aus.
Weitere Veränderungen sind absehbar, denn eine bauliche Erneuerung im Bereich des Post-
gebäudes zeichnet sich bereits heute ab. Die politische Gemeinde Geroldswilsieht in diesen
Entwicklungen die Chance, das Gemeindezentrum stärken zu können. Das Areai "Zentrum"
ist bereits heute überbaut. Der private Gestaltungsplan ,.Gemeindezentrum Teil 2" bezweckt
die Sicherstellung einer architektonisch und städtebaulich besonders gut gestalteten Weiter-
entwicklung eines Teilbereiches des bestehenden Gemeindezentrums Geroldswil, welches
als Denkmalschutzobjekt ausgewiesen ist. Parallel zur Erarbeitung des Gestaltungsplans
wurde das Gemeindezentrum Geroldswil mittels Schutzverordnung BDV Nr.1 1 61/2020 vom
23. Oktober 2020 unter Denkmalgchutz gestellt. Der vorliegende piivate Gestaltungsplan

"Gemeindezentrum Teil2" ergänzt den privaten Gestaltungsplan "Gemeindezentrum Teil
1", welcher am 26. Mär22021 genehmigt wurde. Aufgrund des im 2021 noch nicht rechts-
kräftigen Gewässerraums wurde der Gestaltungsplan sistiert, bis der Gewässerraum des
Dorfbachs rechtskräft i g ist.
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Privater Gestaltungsplan (Gemeindezentrum
Teil 2>> - Genehmigung

Gemeinde Geroldswil

Lage Areal "Zentrum"/ zwischen Post- und Huebwiesenstrasse; Grundstücke Kat.-Nrn. 298, 299,
300, 302, 158'l und 1582

Massgebende -

Unterlagen

Anlass und Zielset-

zung der Planung

zuötimmuns Die Ge4eindeversammlung Geroldswil stimmte mit Beschluss vom 7. Dezember 2020 dem
privaten Gestaltungsplan "Gemeindezentrum Teil 2" zu. Gegen diesen Beschluss wurden
gemäss Rechtskraftbescheinigung des Bezirksrats Dietikon vom 29. Januar 2021 keine
Rechtsmittel eingelegt. Entsprechend ersucht die Gemeinde Geroldswil um Genehmigung
der Vorlage. An derselben Gemeindeversammlung wurde zudem der Beschluss für den pri-
vaten Gestaltungsplan "Gemeindezentrum Teil 1 " verabschiedet.
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‚P r i va te r  Gestal tungsplan «Gemeindezentrum
Tei l  2»  — Genehmigung

Geroldswi l

Areal «Zentrum»/ zwischen Post- und HuebwiesenStfasse; Grundstücke Kat. -Nrn. 298, 299,
300, 302,1581 und 1582 '

Situationsplan 1500  und Gestaltngsplanvorschriften (GPV) vom 23. Septerhber 2020

Bericht nach Art. 47 RPV vom 23. September 2020

-- Richtprojekt vom 12. Juni 2020

' Sachverhalt
‘ Anlass und Zielset-

zung der Planung
Der Umzug des Coop- Supermarkts'ms «Baufeld Ost» und die Aufgabe des Hotelbetriebs
(Pachtvertrag bis zum 31. Dezember 2021) lösen einen Wandel rund um den Dorfplatz aus.
Weitere Veränderungen sind absehbar, denn eine bauliche Erneuerung im Bereich des Post-
gebäudes zeichnet sich bereits heute ab. Die politische Gemeinde Geroldswil sieht in diesen
Entwicklungen d ie  Chance,  das Gemeindezentrum stärken zu  können.  Das Areal «Zentrum»

- ist  bereits heute überbaut. Der private Gestaltungsplan «Gemeindezentrum Teil 2» bezweckt

Zuéti’m'mung'

die Sicherstellung einer architektonischund städtebaulich besonders gut gestalteten Weiter-
entwicklung eines Teilbereiches des  bestehenden Gemeindezentrums Geroldswil, welches
als Denkmalschutzobjekt ausgewiesen ist. Parallel zur Erarbeitung des Gestaltungsplans
wurde das Gemeindezentrum Geroldswil mittels Schutzverordnung BDV Nr.1161/2020 vom
23. Oktober 2020 unter Denkmalschutz gestellt. Der vorliegende private Gestaltungsplan
«Gemeindezentrum Teil 2» ergänzt den privaten Ge$taltungsplan «Gemeindezentrüm Teil >
1», welcher am 26.  März 2021 genehmigt wurde. Aufgrund des im 2021 noch nicht rechts—
kräftigen Gewässerraums wurde der Gestaltungsplan sistiert, bis der Gewässerraum des
Dorfbachs rechtskräftig ist.

“Die Gemeindeversammlung Geroldswil stimmte mit  Beschluss vom 7. Dezember 2020 dem
privaten Gestaltungsplan «Gemeindezentrum Teil 2» zu. Gegen diesen Beschluss wurden _
gemäss Rechtskraftbescheinigting des BezirksratsDietikon vom 29. Januar 2021 keine
Rechtsmittel eingelegt. Entsprechend ersucht die Gemeinde Geroldswil um Genehmigung
der Vorlage. An derselben Gemeindeviersammlung wurde zudem der Beschluss für den pri-
vaten Gestaltungsplan «Gemeindezentrum Teil 1» verabschiedet. .
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Zusammenfassung

der Vorlage

Wesentliche

Festlegungen und

Vorschriften

Erwägungen
A. Formelle Prüfung
Die massgebenden Unterlagen sind vollständig

B. Materielle Prüfung
tm regionalen Richtplan Limmattal werden über zwei Drittel des Siedlungsgebiets von Ge-

roldswil in der Struktur stabil gehalten und die grösseren Veränderungen sollen sich auf das

restliche Drittel beschränken. Das Areal "Zentrum" befindet sich im stabilen Gebiet ohne

Strukturueränderung, wo die Bebauungsstruktur erhalten und die Erneuerung der Bausub-
stanz lediglich zu moderaten Veränderungen und untergeordneten Nachverdichtungen führt.

Einzelne Akzente mit etwas grösserer Verdichtung und Erneuerung der Bausubstanz sind an

besonders geeigneten Lagen erwünscht. Mit der angestrebten Umnutzung und Verdichtung
wird sich das Wohnangebot von heute 29 auf rund 70 Wohneinheiten erhöhen. Davon sind

über 50% Klein- resp. ältersgerechte Wohnungen, welche im Gebäude des Hotelbaus (Bau-

feld D1/D2) angeordnet sind. Dadurch wird der Wert der mittleren Nutzungsdichte von 100-
150 Einwohner+Arbeitsplätze/ha überschritten. Aufgrund der zentralen Lage und der hohen

Versorgungsgüte (ÖV-Güteklasse B, alle Versorgungseinrichtungen für den täglichen Bedarf

in Gehdistanz von 100 bis 200 Metern) eignet sich das Gebiet für eine höhere Dichte. Zur Si-

cherung des Erhalts der hohen planerischen und architektonischen Leistungen/Qualitäten

und zur Gewährleistung einer strukturellen, qualitätsvollen Weiterentwicklung des Schutzob-
jekts war eine Unterschutzstellung des bestehenden Gemeindezentrums Geroldswil mittels

Schutzverordnung angezeigt. Der in der Schutzverordnung definierte Schutzumfang ist den

Bestimmungen des Gestaltungsplans vorgestellt. Der Gestaltungsplan "Gemeindezentrum
Teil 2" orientiert sich an der rechtskräftigen Schutzverordnung.

Die Gebäude sind als wichtige denkmalpflegerische Zeugen erhaltungswürdig und somit
Schutzobjekte gemäss S 203 Abs. 2 lit. c des Planungs- und Baugesetzes (PBG). Der pri-

vate Gestaltungsplan "Gemeindezentrum Teil2" schafft die bau- und planungsrechtlichen

Voraussetzungen für eine architektonisch und städtebaulich besonderS gut gestaltete Wei-
terentwicklung, welche im Einklang mit den Zielen des Erhalts und der Sanierung des

Schutzobjektes stehen. Die Richtkonzepte für die Umnutzung des Hotelgebäudes, der refor-

mierten Kirche und des Neubaus im Baubereich B ist für die Beurteilung der Bauvorhaben

bezüglich Volumetrie, Stellung, Gliederung und Staffelung, Dachgestaltung sowie der daraus
resultierenden Proporlionen und Massstäblichkeit der Bauten wegleitend. Wesentliche Ab-
weichungen sind nur zulässig, wenn zumindest eine gleichwertige Gesamtqualität erreicht
wird. Eine etappenweise Ausführung der: Überbauung ist zulässig. Damit die architektonisch
und städtebaulich besonders gut gestaltete Weiterentwicklung auch während den einzelnen

Etappen gewährleistet ist, ist ös wichtig, den in sich veruobenen Gebäudekomplex nicht nur

im Endzustand zu betrachten, weswegen eine besonders gute Gesamtwirkung im Sinne von

S 71 PBG ebenfalls bei einer etappierten Ausführung zu gewährleisten ist.

Die Qualitäten des Richtprojekts werden im privaten Gestaltungsplan mit verschiedenen
Festlegungen (Baubereiche, Bereiche Dachaufbauten, Terrasse, lnnenhof und Aussenraum,

Baumreihen und Arkadenbereiche) sichergestellt. Es sind maximale Höhenkoten pro Baube-

reich einzuhalten, wobei die Gebäude- und Gesamtlänge als auch die Gebäudebreite inner-

halb der Baubereiche frei sind. Die zulässige Ausnützung innerhalb des Gebäudemantels ist
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Erwägungen
- A. Formelle Prüfung . . ' - Y -

Zusammenfassung
derVorlage

- Versorgungsgüte (ÖV-Güteklasse B, alle Versorgungseinrichtungen für den täglichen Bedarf- - '

‚ _ Wesentliche
Festlegungen und

Vorschriften

Die massgebenden Unterlagen sind vollständig.

B. Materielle Prüfung ' '
Im regionalen Richtplan Limmattal werden über zwei Drittel des Siedlungsgébiets von Ge-
roldswil'm der Struktur stabil gehalten und die grösseren Veränderungen sollen sich auf das
restliche Drittel beschränken. Das Areal «Zentrum» befindet sich im stabilen Gebiet ohne
Strukturveränderung, wo die Bebauung$struktur erhalten und die Erneuerung der Bausub-
stanz lediglich zu moderaten Veränderungen und untergeordneten Nachverdichtungen führt. .
Einzelne Akzente mit etwas grösserer Verdichtung und Erneuerung der Bausubstanz sind an
besonders geeigneten Lagen emünscht. Mit der angestrebten Umnutzung und Verdichtung
wird sich das Wohnangebot, von heute 29 auf rund 70 Wohneinheiten erhöhen-. Davon sind
über 50% Klein- resp. altersgerechte Wöhnungen, welche im Gebäude des Hotelbäus (Bau-
feld Di/D2) angeordnet sind. Dadurch wird der Wert der mittleren Nutzungsdichte von 100-—
150 Einwohner+Arbeitsplätze/ha überschritten. Aufgrund der zentralen Lage und der hohen

in Gehdistanz von 100 bis 200 Metern) eignet sich das Gebiet für eine'höhere Dichte. Zur Si-
cherung des Erhalts der hohen planerischen und architektonischen Leistungen/Qualitäten
und zur Gewährleistung einer strukturellen, qualitätsvollen Weiterentwicklung des Schutzob-
jekts war eine Unterschutzstellung des bestehenden Gemeindezentrums Geroldswil mittels
Schutzverordnung angezeigt. Der in der Schutzverordnung definierte Schutzumfang ist den

, Bestimmungen des Gestaltungsplans vorgestellt. Der Gestaltungsplan «Gemeindezentrum
Teil 2» orientiert sich an der rechtskräftigen Schutzverordnung.

Die Gebäude sind als wichtige denkma'lpflegerische Zeugen erhältungswürdig und somit
Schutzobjekte gemäss 5 203 Abs. 2 lit. c des Planungs- und Baugesetzes (PBG). Der pri-

vate Gestaltungsplan «Gemeindezentrum Teil 2» schafft die bau- und planungsrechtlichen
Voraussetzungen für eine architektonisch und städtebaulich besonders gut gestaltete Wei- '
terentwicklung, welche im Einklang mit den Zielen des Erhalts und der Sanierung des
Schutzobjektes stehen. Die Richtkonzepte für die Umnutzung des Hotelgebäudes, der refor-

- mierten Kirche und des Neubaus im Baubereich B ist für die Beurteilung der Bauvorhaben
bezüglich Volumetrie, Stellung, Gliederung und Staffelung, Dachgestaltung sowie der daraus
resultierenden Proportionen und Massstäblichkeit der Bauten wegleitend. Wesentliche Ab-
weichungen sind nur zulässig, wenn zumindest eine gleichwertige Gesamtqualität erreicht
wird. Eine etappenweise Ausführung der Überbauung ist zulässig. Damit die architektonisch-’
und städtebaulich besonders gut gestaltete Weiterentwicklung auch während den einzelnen
Etappen gewährleistet ist, ist es wichtig, den in sich verwobenen Gebäudekomplex nicht nur
im Endzustand zu betrachten, weswegen eine besonders gUte Gesamtwirkung im Sinne von
5 71 PBG ebenfalls bei einer etappierten Ausführung zu gewährleisten ist.

Die Qualitäten des Richtprojekts werden im privaten Gestaltungsplan mit verschiedenen
Festlegungen (Baubereiche, Bereiche Dachaufbauten, Terrasse, Innenhof und Aussenraum,
Baumreihen und Arkadenbereiche) sichergestellt. Es sind maximale Höhenkoten pro Baube-
reich einzuhalten, wobei die Gebäude- und Gesamtlänge als auch die Gebäudebreité inner-
halb der Baubereichefrei sind. Die zulässige Au‘3nützung innerhalb des Gebäudemantels ist _
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frei und ergibt sich aus dem Gebäudemantel und der Geschosszahl. Die Dachgeschosse in
den Baubereichen A und B sind um das Mindestmass von 3 Metern von der südlichen und
von 1.2 Metern von der restlichen Hauptfassade zurückzuversetzen.

Ersebnis der Der zur Genehmigung eingereichte private Gestaltungsplan "Gemeindezentrum Teil 2" ver-
Genehmigunssprü- ryläg die übergeordneten Vorgaben und Ziele grundeigentümerverbindlich zu sichern. Den

runs rrit Vorprüfung des Amts für Raumentwicklung vom 8. September 2020 gestellten Anträgen
und Empfehlungen wurde grösstenteils entsprochen.

Auf den Antrag einer Konkretisierung in Art. 7 Abs. 7 GPV wurde nicht eingegangen. Die be-
stehenden nicht bauzeitlichen Vordächer und Witterungsdächer geniessen Bestandesgaran-
tie. ln der Schutzverordnung wird darauf wie folgt eingegangen: "Für frühere bauliche Ande-
rungen an Gebäuden und im Aussenraum, welche nicht der vorliegenden Schutzverordnung
entsprechen, aber von der Gemeinde Geroldswil rechtskräftig bewilligt worden sind oder für
welche keine baurechtliche Bewilligung nötig war, gilt die Bestandesgarantie. Die vorhande-
nen Vordächer und Uberdachungen im Gemeindezentrum Geroldswil stellen Veränderungen
einer ursprünglich sehr präzisen städtebaulichen und architektonischen Konzeption dar und
stellen räumlich eine Beeinträchtigung dieser Situation dar. Deshalb sind die Bereiche der
heutigen Vordächer und Uberdachungen so zu bezeichnen, dass bei einem angestrebten Er-
satz die Machbarkeit mit der kantonalen Denkmalpflege abgestimmt werden muss. Bei ei-
nem Ersatz erlischt die Bestandesgarantie.,, Eine geschlossene Bauart, wie z.B. ein Winter-
garten ist aus denkmalpflegerischer Sicht ausgeschlossen. Der Witterungsschutz ist entspre-
chend so zu gestalten, dass dieser seitlich offen ist. Da der in der Schutzverordnung defi-
nierte Schutzumfang den Bestimmungen des Gestaltungsplans vorgestellt ist, der Gestal-
tungsplan sich an der rechtskräftigen Schutzverordnung orientiert und die Beurteilung des
Baugesuches durch die kantonale Denkmalpflege erfolgt, erweist sich die Bestimmung trotz-
dem als rechtmässig.

C. Ergebnis
Die Vorlage enrueist sich im Ergebnis als rechtmässig, zweckmässig sowie angemessen und
kann genehmigt werden (S 5 Abs. 1 PBG). Die Grundeigentümer (unter Vorbehalt der Kos-
tenauflage gemäss Dispositiv ll) und die Gemeinde sind durch die Genehmigung nicht be-
schwed. Gegen den genehmigten Gestaltungsplan steht weiteren betroffenen Privaten und
Verbänden der Rekurs offen ($$ 338a f. PBG). Gemäss $ 5 Abs. 3 PBG ist der Genehmi-
gungsentscheid von der Gemeinde zusammen mit dem geprüften Akt zu veröffentlichen und
aufzulegen. Gestützt auf $ 4 und $ 9 der Gebührenordnung für Venrualtungsbehörden ist für
diese Verfügung eine Gebühr zu erheben

Die Baudirektion verfügt:

Der private Gestaltungsplan "Gemeindezentrum Teil 2", welchem die Gemeindever-
sammlung mit Beschluss vom 7. Dezember 2020 zugestimmt hat, wird genehmigt.

lo
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frei und ergibt sich aus dem Gebäudemantel und der Geschosszahl. Die Dachgeschosse'in
den Baubereichen A und B sind um das MindeStmass von 3 Metern von der südlichen und

_ von 1.2 Metern vdn der restlichen Hauptfassade zurückzuversatzen.

_ _ Ergebnis der
Genéhmigungsprü-

fung

Der zur Genehmigung eingereichte private Gestaltuhgsplah «Gemeindezentrum Teil 2» ver-
mag die übergeordneten Vorgaben und Ziele grundeigentümerverbindlich zu  sichern. Den
mit Vorprüfu_ng des Amts für RaUmentwiCKIUng. vom 8. September 2020 gestellten Anträgen
und Empfehlungen wurde grösstenteils entSprochen.

. Auf den Antrag einer Konkretisierung in Art. 7 Abs. 7 GPV wurde nicht eingegangen. Die be-
stehenden nicht bauzeitlichen Vordächer und Witterungsdächer geniessen 'Bestandesgaran-
tie. In der Schutzverordnung wird darauf wie folgt eingegangen: «Für frühere bauliche Ände-
rungen an Gebäuden und im Aussenraum, welche nicht der vorliegenden Schutzverordnung
entsprechen; aber von der Gemeinde Geroldswil rechtskräftig bewilligt worden sind oder für

' welche keine baurechtliche Bewilligung nötig war, gilt die Bestandesgarantie. Die vorhande-
nen Vordächer und Überdachungen im Gemeindezentrum Geroldswil stellen Veränderungen
einer ursprünglich sehr präzisen städtebaulichen und architektonischen Konzeption dar und
Stellen räumlich eine Beeinträchtigung dieser_Situation dar. Deshalb sind die Bereiche der
heutigen Vordächer und Überdachungen so zu bezeichnen, dass bei einem angestrebten Er-
satz die MaChbarkeit mit der kantonalen Denkmalpflege abgestimmt werden muss. Bei ei-
nem Ersatz erlischt die Bestande39arantie.» Eine geschlossene Bauart, wie 2.8. ein Winter-
garten ist aus denkmalpflegerischer Sicht ausgeschlossen. Der Witterungsschutz ist entspre-
chend so  zu gestalten, dass dieser seitlich offen ist. Da der—'in der Schutzverordnung defi-
'nierté Schutzumfang den Bestimmungen des Gestaltuhgsplans vorgestellt ist, der Gestal-
tungsplan sich an der rechtskräftigen Schutzverordnung orientiert und die Beurteilung des
BaugesuChes durch die kantonale Denkmalpflege erfolgt, erweist sich die Bestimmung trotz-
dem als rechtmässig.

c .  - Ergebnis
, Die Vorlage emeist s ich 'im Ergebnis als rechtmäsSig, zweckmässig sowie angemesSen und

kann genehmigt werden (5 5 Abs. 1 PBG). Die Grundeigentümer (unter Vorbehalt der Kos-
tenauflage gemäss Disp03itiv II) und die Gemeinde sind durch die Genehmigung nicht be-
schwert. Gegen den genehmigten Gestaltu’ngsplan steht weiteren betroffenen Privaten und
Verbänden' der Rekurs offen (55 338a f. PBG); Gemäss @ 5 Abs. 3 PBG ist der Genehmi-
gungsentscheid von der Gemeinde zusammen mit dem geprüften Akt zu veröffentlichen und
aufzulegen. Gestützt auf 5 4 und 5 9 der Gebührenordnung für Vewvaltungsbehörden ist für
diese Verfügung eine Gebühr zu erheben. . -

Die Baudirektion verfügt:
I. Der private Gestaltungsplän «Gemeindezentrum Teil 2», welchem die Gemeindever-

sammlung mit Beschluss vom 7. Dezember 2020 zugestimmt hat, wird genehmigt.



ll. Die Staats- und Ausfertigungsgebühr beträgt

Staatsgebühr AWEL, PG
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Fr.808.40 105 323 183100.41.273

Fr. 2'462.40 104 103 / 83100.40.200

N

Staats- und Ausferligungsgebühr ARE,
RP,

Total Fr.3!270.80

ilt

und wird der Rechnungsadressatin gemäss Dispositiv V auferlegt.

Gegen Dispositiv ll dieser Verfügung kann innert 30 Tagen, von der Mitteilung an ge-

rechnet, beim Baurekursgericht des Kantons Zürich, Postfach, 8090 Zürich, schriftlich
Rekurs erhoben werden. Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begrün-
dung enthalten. Die angefochtene Verfügung ist beizulegen oder genau zu bezeich-
nen. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und soweit wie möglich
beizulegen. Rekursentscheide des Baurekursgerichts sind kostenpflichtig; die Kosten

hat die im Verfahren unterliegende Partei zu tragen.

lV. Die Gemeinde Geroldswilwird eingeladen

Dispositiv I sowie den kommunalen Beschluss samt Rechtsmittelbelehrung zu veröf-
fentlichen;

diese Verfügung zusammen mit der geprüften Planung aufzulegen;

nach Rechtskraft die lnkraftsetzung zu veröffentlichen und diese dem Baurekursgericht
sowie dem Amt für Raumentwicklung mit Beleg der Publikation mitzuteilen;

den Kataster der öftentlich-rechtlichen Eigentumsbesch ränkungen 1ÖReA-fataster)
nachführen zu lassen.

V. Mitteilung an

Geroldswil (unter Beilage von zwei Dossiers und 11 weiteren ohne Erläuterungsbe-
richt)

Baurekursgericht (unter Beilage von zwei Dossiers)

Amt für Raumentwicklung (unter Beilage von zwei Dossiers)

Acht Grad Ost AG, Schlieren (Katasterbearbeiterorganisation)

Planpartner AG, Obe re Zäune 1 2, 8OO 1 Zürich (Rechnu ngsad ressati n)

Amt für
Rau

I|ERSENDET AI,I 2 3, SEP.2O2{
Für
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Die Staats- und Ausfertigungsgebühr beträgt

St'aatsgebührAWEL, PG . — _ @Fr.808.4.0 '105323/83100Ä1273

— Staats- und Ausfértigungsgebühr ARE,
RP, Fr. 2462.40 104 103 / 831 Ö0.40.200 _

Total ” , , _. _Fr.3!270.80‘

und wird der Rechnungsadressatin gemäss Dispositiv V auferlegt.

Gegen Dispositiv l l  dieser Verfügung kann innert 30 Tagen, von der Mitteilung an ge-.
rechnet, beim Baurekursgericht des Kantons Zürich, Postfach, 8090 Zürich, schriftlich
Rekurs erhoben werden. Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begrün-

- dung enthalten. Die angefochtene Verfügung ist beizulegen oder genau zu bezeich-
nen. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und soweit wie möglich
beizulegen. Rekursentscheide des Baürekursgerichts sind kostenpflichtig; die Kosten

_ hat die im Verfahren unterliegende Partei zu tragen.

Die Gemeinde Geroldswil wird eingeladen

Dispositiv l sowie den kommunalen Beschluss samt Rechtsmittelbelehrung zu veröf-
fentlichen;
diese Verfügung zusammen mit der geprüften Planung aufzulegen;

. nach Rechtskraft die Inkraftsetzung zu veröffentlichen und diese dem Baurekursgericht
sowie dem Amt für Raumentwicklung mit Beleg der Publikation mitzuteilen;

‘ den Kataster der öffentlich- rechtlichen Eigentutnsbeschränkungen (ÖREB- Kataster)
nachführen zu  lassen.

_ Mitteilung an

Geroldswil (unter Beilage von zwei Dossiers und 11 weiteren ohne Erläuterungsbe-
richt)

Baurekursgericht (unter Beilage von zwei Dossiers) ‘

Amt für RaumentWicklung (unter Beilage von zwei Dossiers)

Acht Grad Ost AG, Schlieren (Katasterbearbeiterorganisation)

Planpartner AG, Obere _Zäuhe 12,  8001 Zürich (Rechnungsadressatin) ‘
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Fusswegverbindung (Lage schematisch)
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Fusswegverbindung (Lage schematisch) Art. 16

Punkt Nr. E - Koordinate N - Koordinate Punkt Nr. E - Koordinate N - Koordinate Punkt Nr. E - Koordinate N - Koordinate Punkt Nr. E - Koordinate N - Koordinate

1 2’673’318.08 1’252’897.71 17 2’673’309.52 1’252’875.43 33 2’673’362.57 1’252’834.23 49 2’673’334.72 1’252’814.60
2 2’673’347.98 1’252’882.36 18 2’673’318.39 1’252’870.85 34 2’673’348.38 1’252’806.44 50 2’673’326.54 1’252’818.81
3 2’673’352.38 1’252’880.10 19 2’673’324.79 1’252’883.30 35 2’673’346.58 1’252’808.51 51 2’673’322.59 1’252’811.07
4 2’673’350.44 1’252’878.15 20 2’673’313.64 1’252’889.05 36 2’673’346.11 1’252’807.60 52 2’673’319.89 1’252’805.79
5 2’673’359.28 1’252’873.61 21 2’673’314.43 1’252’890.59 37 2’673’340.29 1’252’796.27 53 2’673’313.58 1’252’793.42
6 2’673’360.47 1’252’875.95 22 2’673’344.33 1’252’875.25 38 2’673’338.68 1’252’793.12 54 2’673’285.92 1’252’807.58
7 2’673’371.75 1’252’870.16 23 2’673’342.80 1’252’863.23 39 2’673’334.70 1’252’785.39 55 2’673’292.26 1’252’819.94
8 2’673’370.56 1’252’867.83 24 2’673’343.54 1’252’862.84 40 2’673’316.00 1’252’794.97 56 2’673’294.98 1’252’825.26
9 2’673’375.76 1’252’865.15 25 2’673’341.52 1’252’858.90 41 2’673’319.97 1’252’802.72 57 2’673’298.95 1’252’832.99
10 2’673’368.13 1’252’850.25 26 2’673’330.49 1’252’850.66 42 2’673’321.59 1’252’805.89 58 2’673’384.09 1’252’844.86
11 2’673’363.84 1’252’841.88 27 2’673’339.24 1’252’846.18 43 2’673’327.85 1’252’818.13 59 2’673’344.37 1’252’767.13
12 2’673’339.25 1’252’854.47 28 2’673’339.71 1’252’847.11 44 2’673’330.80 1’252’823.89 60 2’673’351.19 1’252’877.76
13 2’673’337.67 1’252’851.39 29 2’673’343.09 1’252’845.38 45 2’673’319.69 1’252’829.59
14 2’673’324.33 1’252’858.24 30 2’673’342.61 1’252’844.45 46 2’673’336.18 1’252’821.13
15 2’673’322.03 1’252’853.81 31 2’673’346.99 1’252’842.21 47 2’673’341.61 1’252’814.14
16 2’673’303.34 1’252’863.43 32 2’673’354.08 1’252’838.58 48 2’673’335.98 1’252’817.04

Gebäudemantel

Schnitt 1:500  I  A - A'

Dachaufbauten

Bestand Zentrum Richtprojekt "Wohnhaus Post" Richtprojekt "Aufstockung kath. Kirche"

Gregor Jurt

Michael Wiesli

Hans Hintermann / Max Stähli
Röm.-kath Kirchgemeinde St. Johannes, Geroldswil)

Sandra Prest
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Exemplar der Gemet
Ge‚o.=dsw„ Kanton Zürich

( Gemeinde Geroldswil

Privater Gestaltungsplan
«Gemeindezentrum Teil 2»
Mit öffentlich—rechtlicher Wirkung gemäss @ 85 ff PBG
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Art. 1 Zweck 

Der private Gestaltungsplan «Gemeindezentrum Teil 2» schafft die 
bau- und planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine architekto-
nisch und städtebaulich besonders gut gestaltete Weiterentwicklung, 
welche im Einklang mit den Zielen des Erhalt und der Sanierung des 
Schutzobjektes stehen.  
 

Art. 2 Bestandteile und Geltungsbereich 
1 Der private Gestaltungsplan setzt sich aus diesen Vorschriften und 

dem zugehörigen Plan im Massstab 1:500 zusammen. 
2 Die Vorschriften zum privaten Gestaltungsplan gelten für den im 

Plan 1:500 bezeichneten Perimeter.  
3 Die Richtprojekte für den Ersatzneubau im Baubereich G1/G2 so-

wie die die Aufstockung in Baubereich H3 sind für die Beurteilung 
von Bauvorhaben bezüglich Volumetrie, Stellung, Gliederung und 
Staffelung, Dachgestaltung sowie der daraus resultierenden Pro-
portionen und Massstäblichkeit der Bauten wegleitend. Wesentli-
che Abweichungen sind nur zulässig, wenn zumindest eine gleich-
wertige Gesamtqualität erreicht wird. 
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Art. 3 Geltendes Recht 
1 Im Gestaltungsplangebiet gelten die nachfolgenden Vorschriften. 

Vorgehendes eidgenössisches und kantonales Recht bleibt 
vorbehalten. 

2 Für diesen Gestaltungsplan gelten die Baubegriffe gemäss dem 
Planungs- und Baugesetz (PBG) samt den dazugehörigen  
Verordnungen in der Fassung bis zum 28.02.2017.  

3 Soweit dieser Gestaltungsplan keine abweichenden Regelungen 
trifft, gelten die Bestimmungen der Bau- und Zonenordnung der 
Gemeinde Geroldswil (BZO) in der zum Zeitpunkt der Fest- 
setzung dieses Gestaltungsplans geltenden Fassung. 

4 Im Gestaltungsplangebiet ist die Wirkung der Baulinie an der 
Huebwiesenstrasse für die Geltungsdauer des Gestaltungsplans 
suspendiert. 

5 Unter Vorbehalt einwandfreier hygienischer und feuerpolizeilicher 
Verhältnisse dürfen die kantonalen Grenz-, Gebäude-,  
Strassen- und Wegabstände innerhalb des Geltungsbereichs  
unterschritten werden.  

6 Das Gestaltungsplangebiet ist Teil der Schutzverordnung 
«Gemeindezentrum Geroldswil». 
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Art. 4 Nutzweise 
1 In den gemäss Plan bezeichneten Baubereichen G1/G2  

sind Wohnnutzungen und mässig störende Handels-, Dienstleis-
tungs-, Gewerbenutzung zulässig.  

2 In den gemäss Plan bezeichneten Baubereichen H1/H2/H3 sind 
mässig störende Handels-, Dienstleistungs-, Gewerbenutzungen 
und öffentliche Nutzungen wie Kirche, Gastronomie oder derglei-
chen zulässig. Im Baubereich H3 sind zudem Wohnnutzungen  
zulässig. 

3 In den gemäss Plan bezeichneten Baubereichen I1/I2/I3 und 
J1/J2/J3 sind Wohnnutzungen und mässig störende Handels-, 
Dienstleistungs-, Gewerbenutzungen zulässig. In den Bauberei-
chen I3 und J3 sind zudem öffentliche Nutzungen wie Bibliothek, 
Gastronomie oder dergleichen zulässig.  

4 In den gemäss Plan bezeichneten Baubereichen K1/K2/K3 sind 
mässig störende Handels-, Dienstleistungs-, Gewerbenutzungen 
und öffentliche Nutzungen wie Verwaltung, Feuerwehr, Gastrono-
mie oder dergleichen zulässig.  

5 Die im Plan bezeichneten Bereiche «Dorfplatz» und «Vorplatz Kir-
che» dienen der Freiraumgestaltung, der Anordnung von Spiel- 
und Erholungsflächen, der Feinerschliessung sowie als Veran-
staltungsort.  

6 Die im Plan bezeichneten Bereiche «Aussenraum» dienen der 
Freiraumgestaltung sowie der Feinerschliessung.  

7 Der im Plan bezeichnete Bereich «Poststrasse» dient der Frei-
raumgestaltung, Feinerschliessung, Anlieferung und Parkierung.  

8 Der im Plan bezeichnete Bereich «Terrasse» dient der Feiner-
schliessung sowie als privater Aussenraum des Baubereichs J3. 
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Art. 5 Grundmasse 
1 In den gemäss Plan bezeichneten Baubereichen sind folgende 

Höhen einzuhalten:  
 
Baubereich maximale Höhenkote (m ü. M.) 
G 1  408.0 
G 2 419.8 
H 1  411.2 
H 2 412.2 
H 3 414.2 
I 1  410.8 
I 2  408.6 
I 3 416.9 
J 1 413.9 
J 2 408.6 
J 3 410.8 
K 1 414.2 
K 2 408.6 
K 3 414.2 
 

2 Die Gebäude- und Gesamtlänge sowie die Gebäudebreite sind 
innerhalb der Baubereiche frei.  

 

Art. 6 Oberirdischer Gebäudemantel 

1 Der oberirdische Gebäudemantel ergibt sich aus den im Plan ein-
getragenen, durch Mantellinien begrenzten, Baubereichen sowie 
den maximalen Höhenkoten gemäss Art. 5 Abs. 1. 

2 Auf die Mantellinie darf gebaut werden. 
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Art. 7 Abweichungen vom Gebäudemantel 
1 Der Gebäudemantel gemäss Art. 6 darf von folgenden Gebäude-

teilen und Anlagen durchstossen werden: Kamine, kleinere  
technisch bedingte Aufbauten, Oberlichtkuppeln, offene Absturz-
sicherungen und Anlagen zur Gewinnung von erneuerbarer Ener-
gie. Anlagen zur Gewinnung von erneuerbarer Energie dürfen die 
tatsächliche Gebäudehöhe maximal um 1,2 m überragen. 

2 In den gemäss Plan bezeichneten Bereichen «Dachaufbauten» 
darf der Gebäudemantel gemäss Art. 6 Abs. 1 von betriebsnot-
wendigen Anlagen und Ausstattungen wie Liftschächten, Zugän-
gen zu Fluchtwegen sowie dem Kirchturm durchstossen werden.  

3 Im Baubereich G1 ist in dem im Plan bezeichneten Bereich «Dach-
aufbauten» ein gedeckter Aussenraum zulässig. 

4 In den im Plan bezeichneten Baubereichen G1, I2 und J2 darf der 
Gebäudemantel gemäss Art. 6 Abs. 1 durch Trennelemente wie 
Schotten, Mauern oder dergleichen bis zu einer maximalen Höhe 
von 2,5 m durchstossen werden. 

5 Die Erstellung von maximal 2,0 m tief auskragenden Balkonen ist 
bei Baubereich I1 und bei Baubereich J3 zulässig.  

6 In dem im Plan bezeichneten Bereich «Terrasse» ist eine  
Terrasse auf der Niveauebene Dorfplatz zulässig. 

7 Die Erstellung eines Witterungsschutzes ist bei den im Plan  
bezeichneten Bereichen «Aussenraum überdacht», beim  
Treppenabgang zur Sammelgarage und beim Anliefereingang bei 
Baubereich I2 in Abstimmung mit der kantonalen Denkmalpflege 
zulässig.  

 

Art. 8 Unterirdischer Baubereich 
Unterirdische Gebäude und Gebäudeteile sowie über dem gewachse-
nen Boden liegende Teile der Sammelgaragen sind im gesamten  
Perimeter des Gestaltungsplans zulässig. Davon ausgenommen sind 
der im Plan bezeichnete Bereich «Poststrasse» sowie der Bereich in 
einem Abstand von 5,0 m parallel zur Huebwiesenstrasse. 
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Art. 9 Geschosse  
1 Die Zahl der Vollgeschosse und anrechenbaren Dach- und 

Untergeschosse ist im Rahmen des Planungs- und Baugesetzes 
frei.  

2 Nicht anrechenbare Untergeschosse sind unter dem Vorbehalt 
des Gewässerschutzrechts zulässig. 

 

Art. 10 Ausnützung  
Die zulässige Ausnützung innerhalb des Gebäudemantels ist frei und 
ergibt sich aus dem Gebäudemantel und der Geschosszahl.  
 

Art. 11 Gestaltung 
1 Bauten, Anlagen und Aussenraum sind für sich und in ihrem  

Zusammenhang mit der Umgebung so zu gestalten, dass eine 
besonders gute Gesamtwirkung im Sinne von § 71 PBG erreicht 
wird. Dies gilt auch für die Dachfläche, die Farbgebung und  
Materialisierung und ist auch bei einer etappierten Ausführung zu 
gewährleisten.  

2 Bei Neubauten ist der nicht als begehbare Terrasse genutzte  
Bereich von Flachdächern ökologisch wertvoll zu begrünen, auch 
dort, wo Solaranlagen installiert sind. Die Pflicht, ökologisch wert-
voll zu begrünen, besteht, soweit dies technisch und betrieblich 
möglich sowie wirtschaftlich tragbar ist. 
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Art. 12 Freiraum  
1 Die im Plan bezeichneten Bereiche «Dorfplatz» und «Vorplatz  

Kirche» sind im Sinne öffentlicher Freiräume herzurichten. Diese 
haben für sich eine hohe Aufenthalts- und Gestaltungsqualität im 
Sinne von Art. 11 Abs. 1 aufzuweisen.  

2 Der übrige Aussenraum hat hinsichtlich Gestaltung mit dem 
öffentlichen Freiraum eine einheitliche Gesamtwirkung 
aufzuweisen. 

3 Es müssen keine Spiel-, Ruheflächen und/oder Pflanzgärten  
gemäss Art. 25 der Bau- und Zonenordnung der Gemeinde  
Geroldswil (BZO) erstellt werden. 

4 Die Baumreihen entlang der Huebwiesenstrasse und der Post-
strasse sind dauerhaft zu erhalten und Einzelbäume sind bei  
deren Abgang zu ersetzen.  

5 Die im Plan bezeichneten Bereiche «Poststrasse» und «Aussen-
raum» sind, soweit dies technisch und betrieblich möglich sowie 
wirtschaftlich tragbar ist, lokalklimatisch zu optimieren.  

 

Art. 13 Arkaden 
In den gemäss Plan bezeichneten Arkadenbereichen sind mindestens 
2,0 m tiefe Arkaden zu erstellen und dauernd öffentlich zugänglich zu 
gestalten. 
 

Art. 14 Erschliessung für Motorfahrzeuge 
1 Die Ein- und Ausfahrten zu den Sammelgaragen sind an den im 

Plan bezeichneten Lagen anzuordnen.  
2 Die Anlieferung für die Baubereiche G1 und I1/I2/I3 ist an der im 

Plan bezeichneten Stelle zulässig. 
3 Die Zufahrt für die Baubereiche J3 und K3 ist in dem im Plan  

bezeichneten Bereich zulässig. 
4 Weitere untergeordnete Ein- und Ausfahrten für Notzufahrten sind 

zulässig.  
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Art. 15 Abstellplätze 
1 Die Anzahl Abstellplätze für Personenwagen bemisst sich  

aufgrund der jeweils geltenden Bau- und Zonenordnung der  
Gemeinde Geroldswil (BZO). 

2 Abstellplätze für Personenwagen von Bewohnern, Beschäftigten 
und Besuchern sind in Sammelgaragen anzuordnen. Zusätzliche 
Abstellplätze für Personenwagen sind an den im Plan bezeichne-
ten Stellen zulässig. 

3 Für Wohnnutzung ist mindestens ein Abstellplatz für leichte  
Zweiräder pro 80 m2 Geschossfläche erforderlich. Ein Reduktions-
faktor wird fallweise von der Baubehörde festgelegt. 

4 Der Bedarf an Abstellplätzen für leichte Zweiräder für die übrigen 
Nutzungen gemäss Art. 4 wird fallweise von der Baubehörde fest-
gelegt. Mehrfachnutzungen sind zulässig. 

5 Abstellplätze für leichte Zweiräder sind innerhalb der Baubereiche 
oder in Sammelgaragen anzuordnen. Gedeckte oberirdische  
Abstellplätze sind an der im Plan bezeichneten Stelle zulässig.  

 

Art. 16 Fusswegverbindungen 
1 Die im Plan bezeichneten Fusswegverbindungen sind zu  

realisieren und dauerhaft zu gewährleisten.  
2 Die im Plan bezeichneten Fusswegverbindungen sind dauernd 

öffentlich zugänglich zu gestalten.  
3 Die im Plan bezeichneten Fusswegverbindungen haben eine  

Mindestbreite von 1,8 m aufzuweisen.  
 

Art. 17 Lärmschutzbestimmungen 
1 Dem Gestaltungsplangebiet wird die Empfindlichkeitsstufe IIl  

gemäss eidg. Lärmschutzverordnung zugeordnet.  
2 Massgebend für die lärmschutzrechtliche Beurteilung ist der  

Immissionsgrenzwert gemäss eidg. Lärmschutzverordnung.  
3 Zufahrten zu Parkierungsanlagen sind gemäss Art. 7 Lärmschutz-

verordnung, LSV zu optimieren.  
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Art. 18 Energie 
Neubauten sind nach Minergie®-Standard oder gleichwertigem  
Standard zu realisieren.  
 

Art. 19 Etappierung 
Eine etappenweise Ausführung der Überbauung ist zulässig.  
 

Art. 20 Inkrafttreten 
Der Gemeinderat setzt diesen Gestaltungsplan nach Rechtskraft der 
Genehmigung durch die zuständige Direktion in Kraft.  



 

Gemeinde Geroldswil 
Privater Gestaltungsplan  
«Gemeindezentrum Teil 2» 

Planungsbericht gemäss Art. 47 RPV,  
23. September 2020  
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1 EINLEITUNG 

1.1 Ausgangslage und Ziele 

Das Gestaltungsplangebiet umfasst einen Teil des «Zentrums» 
der Gemeinde Geroldswil und ergänzt den Gestaltungsplan 
«Gemeindezentrum Teil 1». Das Areal ist bereits heute überbaut. 
Es ist Teil einer weitgehenden von Grossformen geprägten Be-
bauungsstruktur. Direkt nördlich anschliessend befindet sich die 
Primarschulanlage Huebwies, welche zurzeit erweitert wird. 

 
Abb. 1:  Übersicht Landeskarte, verkleinert (Quelle: map.geo.admin.ch) 
 

 
Abb. 2:  Luftbild Sommer 2014/15 (Quelle: www.maps.zh.ch) 
 

Der private Gestaltungsplan «Gemeindezentrum Teil 2»  
bezweckt die Sicherstellung einer architektonisch und städte-
baulich besonders gut gestalteten Weiterentwicklung eines  
Teilbereichs des bestehenden Zentrums, welche im Einklang mit 
den Zielen des Erhalts und der Sanierung des Schutzobjektes 
stehen.  

Planungsgebiet 

Zweck 
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Mit dem Gestaltungsplan werden insbesondere folgende Ziele 
verfolgt: 

• Aufwertung und Stärkung des Zentrums und damit auch die 
Sicherstellung des Erhalts des Zentrums 

• Erhalt und Förderung eines attraktiver Begegnungs- und Ver-
sorgungsort für alle Einwohnerinnen und Einwohner 

• Erweiterung des Wohnangebots in der Gemeinde (Ersatzneu-
bau Post und Aufstockung kath. Kirche)  

• Sicherung der Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb des 
Schutzumfanges (Ersatzneubau Post und Aufstockung kath. 
Kirche) 

1.2 Planungsablauf 

Der Planungsablauf für die Erarbeitung und Festsetzung des pri-
vaten Gestaltungsplans sieht die folgenden Schritte vor: 

was wann 
(teilw. provisorisch) 

Entwicklung Richtprojekte Sommer 2019  
bis Mai 2020 

Öffentliche Auflage und Anhörung 
(60 Tage) 

Juni 2020 
bis August 2020 

Kantonale Vorprüfung  
 

Juni 2020 
bis September 2020 

Verabschiedung Gemeinderat  
zuhanden Gemeindeversammlung 

28. September 2020 

Gemeindeversammlung 7. Dezember 2020 
 
 

Ziele 
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2 RAHMENBEDINGUNGEN 

2.1 Perimeter / Eigentumsverhältnisse 

Das Gestaltungplangebiet umfasst die Grundstücke mit den  
Kat. Nrn. 299, 300 und 1582 (Anteil) (Grundeigentum der Ge-
meinde Geroldswil), der Kat. Nr. 302 (Grundeigentum der Post 
Immobilien AG), der Kat. Nr. 298 (Grundeigentum der St. Johan-
nes-Stiftung Oetwil a.d.L., Geroldswil, Weiningen; röm.-kath. 
Kirchgemeinde St. Johannes Geroldswil als Baurechtsnehme-
rin) und der Kat. Nr. 1581 (Grundeigentum der Baugenossen-
schaft Hochwacht Zürich), welche gesamthaft eine Fläche von 
8'439 m2 aufweisen. 

 

 
Abb. 3:  Perimeter und Parzellen (Quelle: Eigene Darstellung) 
 

2.2 Bestehende Dienstbarkeiten 

Die einzelnen Grundeigentümerinnen innerhalb des Geltungs-
bereichs beabsichtigen, sich gegenseitig die Rechte und Pflich-
ten einzuräumen, welche aufgrund der Richtprojekte notwendig 
werden. Dies wurde bereits im Vorfeld mittels eines «Letter of 
Intent» (LOI) festgehalten. 

Auf den Grundstücken im GP-Perimeter bestehen verschiedene 
Grunddienstbarkeiten und Anmerkungen. Diese sind im Rah-
men des Baubewilligungsverfahrens zu überprüfen und wo  
erforderlich zu ergänzen oder zu löschen. Die beteiligten Eigen-
tümerinnen haben sich gegenseitig zugestanden, sich die not-
wendigen Rechte und Pflichten einzuräumen. 

Perimeter /  
Eigentumsverhältnisse 

Grundhaltung 

Grunddienstbarkeiten 
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2.3 Übergeordnete Planungsgrundlagen 

keine Einträge 

Der kantonale Richtplan weist das Planungsgebiet als  
Siedlungsgebiet aus.  

 

 
Abb. 4:  Ausschnitt Kant. Richtplan, Festsetzung, Stand 22. Oktober 2018, 

(Quelle: www.maps.zh.ch, März 2019) 
 

«Die bestehende Bausubstanz ist an die heutigen und künftigen 
Bedürfnisse anzupassen. Das Potenzial der unternutzten Bau-
ten und Baulücken ist gezielt für die Stärkung der Ortskerne zu 
nutzen (Festsetzung, Stand 18.09.2015, 2.1.1.b).» 

Der vorliegende Gestaltungsplan steht somit im Einklang mit der 
Zielsetzung des kantonalen Richtplans. 

Gemäss dem kantonalen Raumordnungskonzept (Kapitel 1) ge-
hört das Gestaltungsplangebiet zu den „urbanen Wohnland-
schaften“. In diesen Gebieten sollen zusammen mit den „Stadt-
landschaften“ künftig mindestens 80% des Bevölkerungswachs-
tums aufgenommen werden.  

Das Regionale Raumordnungskonzept (Regio-ROK) im Regio-
nalen Richtplan weist das Planungsgebiet gemäss «Zielbild 
2030» als Gebiet mit mittlerer Nutzungsdichte von 100 – 150 
Köpfen pro ha aus. Es gehört zu den stabilen Gebieten, in wel-
chen keine Strukturveränderung stattfinden und moderat an  
besonders geeigneten Lagen verdichtet werden soll. 

Sachpläne Bund 

Kantonaler Richtplan 

Kantonales Raumordnungs- 
konzept (ROK) 

Regionaler Richtplan Limmattal 

00
00

00
 

' ufl_'
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Mit der angestrebten Verdichtung wird sich das Wohnangebot 
um 15 Wohnungen erhöhen. Dadurch wird der Wert der mittleren 
Nutzungsdichte von 100 – 150 Köpfen pro ha überschritten. Auf-
grund der zentralen Lage und einer hohen Versorgungsgüte 
(ÖV-Güteklasse B, alle Versorgungseinrichtungen für den tägli-
chen Bedarf in Gehdistanz von 100 bis 200 Metern) eignet sich 
das Gebiet für eine höhere Dichte. 

 

 
Abb. 5:  Ausschnitt Zielbild 2030, Reg. Richtplan, Richtplantext,  

Festsetzung, Stand 4. Oktober 2017, (Quelle: www.zpl.ch) 
 

Der vorliegende Gestaltungsplan steht somit im Einklang mit der 
Zielsetzung des regionalen Richtplans. 
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2.4 Gewässerraum 

Durch den Perimeter des Gestaltungsplans verläuft ein einge-
dolter Abschnitt des Dorfbachs. Er befindet sich direkt unter der 
Poststrasse, welche eine Erschliessungsfunktion für die dahinter 
liegende Schule und das Quartier hat. Des weiteren wird die 
Poststrasse als Zufahrtsstrecke (Signatur schwarz) für die rück-
wärtigen Gebäude des Gemeindezentrums sowie die Sammel-
garagen (Signatur rot) der benachbarten Liegenschaften genutzt.  

Die Gewässerräume sind in Geroldswil – mit Ausnahme des Ab-
schnitts des Dorfbachs südlich des Gestaltungsplanperimeters 
– noch nicht festgelegt. Damit gelten die Übergangsbestimmun-
gen: ein 8.5 m breiter Uferstreifen beidseits des Dolenrands.  

 

 
Abb. 6:  Heutiger Uferstreifen mit den Zufahrten (Quelle: Eigene Darstellung) 
 

Eine Öffnung des Dorfbachs wurde im Vorfeld des Studienauf-
trags für das Baufeld Ost der Zentrumsüberbauung bereits ge-
prüft und wird aufgrund der tiefen Lage nicht angestrebt. 

Eine Anpassung resp. Aufhebung der Poststrasse ist nicht mög-
lich. Dies aufgrund ihrer Erschliessungsfunktion, welche infolge 

Dorfbach 

Heutige Bestimmungen 

Öffnung geprüft 



2 RAHMENBEDINGUNGEN 11 

 

27258_05A_201113_Bericht.docx Planpartner AG 

der Rahmenbedingungen (Schutzstatus Zentrum, bestehende 
Dienstbarkeiten) nicht angepasst werden kann. 

Die Gewässerraumfestlegung in der Gemeinde Geroldswil (ver-
einfachtes Verfahren im Siedlungsgebiet) wird zurzeit erarbeitet 
und wurde dem AWEL zur Vorprüfung zugestellt1. Für den Ab-
schnitt des Dorfbachs im Gestaltungsplanperimeter ist ein redu-
zierter (9.10 m), symmetrisch angeordneter Gewässerraum vor-
gesehen. Die Festlegung durch den Kanton Zürich, Amt für Ab-
fall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) wird voraussichtlich im 
Sommer 2021 erfolgen.  

Die Festlegungen des vorliegenden Gestaltungsplans sind auf 
den oben genannten Vorschlag zur Gewässerraumfestlegung 
abgestimmt: Die Baubereiche – oberirdisch wie unterirdisch – 
sind ausserhalb eines künftigen Gewässerraums angeordnet.  

Künftige Anpassungen der Beanspruchung des Gewässerraums 
bedürfen einer Einzelfallbeurteilung im Rahmen des Baubewilli-
gungsverfahrens. 

 

 
Abb. 7:  Künftiger Gewässerraum gemäss dem Entwurf vom 31.1.2020 

(Quelle: Eigene Darstellung) 
 

 
1 GRB 256  

Gewässerraumfestlegung 
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2.5 Denkmalschutz 

Das Gemeindezentrum wurde von der Denkmalpflege-Kommis-
sion des Kantons Zürich im Jahr 2014 als Schutzobjekt von 
überkommunaler Bedeutung gemäss § 203 Abs. 1 lit. c PBG ein-
gestuft. Die Grundlage dazu ist das Gutachten Nr. 34-2014 der 
KDK. Am 13. September 2019 wurde das Gemeindezentrum als 
kantonales Inventarobjekt festgesetzt (AREV Nr. 0848/2019).  

 
Abb. 8:  Übersichtsplan 1975  

(Quelle: Willkommen im Gemeindezentrum Geroldswil) 
 

«Seine denkmalpflegerische Schutzwürdigkeit basiert vor allem 
auf der ausserordentlich hohen planerischen und architektoni-
schen Leistung.»2 Das ab dem Jahr 1963 geplante Gemeinde-
zentrum wurde vom Architekturbüro Walter Moser und Jakob 
Schilling, dipl. Arch. ETH/SIA/SWB, Zürich, entworfen und als 
Siegerprojekt eines im Jahr 1967 durchgeführten Ideenwettbe-
werbs prämiert. Unter der Leitung des Architekten Jakob Schil-
ling wurde es in zwei Etappen von 1970 – 1977 erstellt. 

Das Zentrum Geroldswil zählt zu einem der frühesten Zentrums-
bauten im Kanton Zürich. Der Gebäudekomplex – bestehend 
aus Gemeindehaus mit Feuerwehr, Bauamt, Polizeiposten,  
vermietbaren Büros, Café-Restaurant, Coiffeur, Kiosk, 

 
2 Quelle: Gutachten Nr. 34-2014der KDK vom 2. Dezember 2014 

Bedeutung / Ausgangslage 

Würdigung  
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Kindergarten, Einkaufszentrum, Postbüro, Katholischer Kirche, 
Reformierter Kirche, Hotel, Parkgarage, Wohnungen, Saal, Hal-
lenbad und Freizeitzentrum – bildet den Ortskern von Geroldswil 
und nimmt somit eine wichtige städtebauliche Funktion in der 
Gemeinde ein. Als Einheit projektiert, setzt sich der Gebäude-
komplex aus mehreren Gebäudeteilen zusammen, welche die 
genannten unterschiedlichen Nutzungen beherbergen. Diese 
starke Nutzungsüberlagerung und Verflechtung der Funktionen 
unter sowohl wirtschaftlichen als auch sozialen Aspekten sind 
strukturprägende Merkmale. Gepaart mit der zeittypischen Ar-
chitektursprache der 1960er- und frühen 70er-Jahre weist das 
Ensemble einen identitätsstiftenden Charakter auf. Die Beteili-
gung der durch die Gemeindeverwaltung, der beiden Kirchen 
und einer Baugenossenschaft an Planung und Nutzung stellt im 
Vergleich mit den stärker kommerziell ausgerichteten Zentren, 
beispielsweise in Spreitenbach (AG), Winterthur-Töss und Re-
gensdorf, eine Besonderheit dar. Die hohen architektonischen 
Qualitäten zeigen sich in der einheitlichen Bauweise der einzel-
nen Gebäudeteile unter Verwendung weniger Baumaterialien in 
reduzierter Formensprache. 

 
Abb. 9:  Ausschnitt Luftaufnahme, Juni 1976, Hans Krebs,  

(Quelle: ETH Bildarchiv) 
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Das Zentrum Geroldswil zeigt sich als gut erhaltener und  
wichtiger wirtschafts- und architekturhistorischer Zeuge der 
Phase des Aufschwungs im Limmattal und des modernen, funk-
tionellen Bauens der 1960er- und 1970er-Jahre. Trotz der ein-
zelnen baulichen Veränderungen, welche die Einheit der Archi-
tektur beeinträchtigen, präsentiert sich das Zentrum Geroldswil 
grösstenteils intakt und in vielen Bereichen im ursprünglichen 
Erscheinungsbild. 

Parallel zum Gestaltungsplan wird das Gemeindezentrum  
Geroldswil mittels Schutzverordnung3 unter Schutz gestellt. Die 
Festsetzung der beiden Verfahren (privater Gestaltungsplan und 
Schutzverordnung) sind aufeinander terminlich und inhaltlich in 
enger Begleitung durch die kantonale Denkmalpflege koordiniert 
und abgestimmt. 

 
Abb. 10:  Geltungsbereich Schutzperimeter: Beilage zur Schutzverordnung, 

Stand 8.1.2020 (Quelle: Kantonale Denkmalpflege) 
 

 
3 Verordnung Nr. 1161/2020 vom 23.10.2020  
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2.6 Kommunale Planungsgrundlagen 

In den kommunalen Richtplänen (Gesamtplan, Verkehrsplan 
und Plan der öffentlichen Bauten und Anlagen aus dem Jahr 
1984) bestehen keine Einträge, welche den Geltungsbereich 
des Zentrums betreffen. Bau- und Zonenordnung 

Soweit der Gestaltungsplan keine abweichenden Regelungen 
trifft, gelten die Bestimmungen der Bau- und Zonenordnung der 
Gemeinde Geroldswil (BZO) in der zum Zeitpunkt der Festset-
zung dieses Gestaltungsplans gültigen Fassung. 

 

 
Abb. 11:  Ausschnitt Zonenplan, verkleinert, in Kraft seit 17. Januar 2014 

Gestaltungsplanperimeter (Teil 2) in Weiss 
Gestaltungsplanperimeter (Teil 1) in weiss gestrichelt 

 

Der Gestaltungsplanperimeter ist gemäss rechtsgültigem  
Zonenplan der Zentrumszone Z 3.6 zugewiesen. Der vorlie-
gende Gestaltungsplan weicht gegenüber der Regelbauweise 
insbesondere dadurch ab, dass die Grundmasse wie Baumasse, 
Grenzabstände, Gebäudelängen und -breiten durch Bauberei-
che und einen daraus folgenden oberirdischen Gebäudemantel 
ersetzt werden. 

 

Kommunale Richtpläne 

Bau- und Zonenordnung 
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  Abb. 12:  Ausschnitt Verkehrsbaulinien, (Quelle: www.maps.zh.ch, März 2019) 

 

Entlang der Huebwiesenstrasse verlaufen kommunale  
Verkehrsbaulinien. 

 

Verkehrsbaulinien 

abed.memeG
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3 RICHTPROJEKTE 

3.1 Entwicklungsprozess 

 
Abb. 13:  Übersicht der heutigen Nutzungen im Gemeindezentrum 

(Quelle: Eigene Darstellung) 
 

Der künftige Umzug des Coops (voraussichtlich im 3. Quartal 
2020), welcher sich heute am Dorfplatz befindet, ins «Baufeld 
Ost» und die Aufgabe des Hotelbetriebs (Pachtvertrag bis per 
31. Dezember 2021) lösen einen Wandel rund um den Dorfplatz 
aus. Weitere Veränderungen sind absehbar, denn eine bauliche 
Erneuerung im Bereich des Postgebäudes zeichnet sich bereits 
heute ab. Die politische Gemeinde Geroldswil sieht in diesen 
Entwicklungen die Chance, das Gemeindezentrum stärken zu 
können und hat daher bereits im Jahre 2012 begonnen, eine Ge-
samtstrategie zu erarbeiten, welche auch die angrenzenden Ge-
biete einbezog.  

Mit der Aufkündigung des Pachtvertrags im Jahr 2012 wurde 
durch die Gemeinde geprüft4, unter welchen Umständen eine 
Weiterführung des Hotels oder eine Umnutzung zu Kleinwoh-
nungen möglich ist.  

 
4 Architektonischen Machbarkeitsstudie Müller Sigrist Architekten, 

Zürich Dezember 2013; Wirtschaftliche Machbarkeitsstudie Swiss-
ness AG, Luzern Dezember 2013. 

Gemeindezentrum im Umbruch 

Machbarkeitsstudien 
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Die Machbarkeitsstudie von Müller Sigrist zeigte auf, wie das 
Erdgeschoss für publikumsorientierte Nutzungen und einen klei-
neren Saal, die oberen Geschosse für kleinere Wohnungen um-
genutzt werden könnten. Dies unter der weitgehenden Wahrung 
der baulichen Struktur. Weiter wurde das Potential einer bauli-
chen Ergänzung mit mittelgrossen Wohnungen geprüft. 

 
Abb. 14:  Situationsplan aus der Machbarkeitsstudie 2013  

(Quelle: Müller Sigrist Architekten) 
 

Für den Einbezug der Bevölkerung wurde eine Begleitkommis-
sion gegründet, welche den Auftrag hatte, die Strategie der 
Zentrumsentwicklung mitzugestalten und die Bedürfnisse, 
Wünsche und Anliegen der Bevölkerung einzubringen. Es wur-
den themenspezifische Workshops im Rahmen von Halbtages-
veranstaltungen durchgeführt und ein Schlussbericht erstellt. 

Das Gemeindezentrum ist nicht nur ein architektonisches, son-
dern auch ein funktionelles Ensemble. So besteht eine Vielzahl 
von Abhängigkeiten insbesondere bezüglich der Erschliessung 
(Zufahrten, Haustechnik und Sammelparkierungsanlagen). Um 
die künftige Entwicklung als Ganzes anzugehen, prüfte die Ge-
meinde im Vorfeld des Studienauftrags den Einbezug der ein-
zelnen Nachbarschaften. In der Folge konnten die reformierte 
Kirchgemeinde Weiningen und die Baugenossenschaft Schön-
heim, beide unmittelbare Nachbarinnen, in das Verfahren des 
Studienauftrags partnerschaftlich eingebunden werden.  

Aufgrund der denkmalpflegerischen Bedeutung des Zentrums 
wurde die kantonale Denkmalpflege bereits im Vorfeld zum Kon-
kurrenzverfahren in die Projektentwicklung und -definition ein-
bezogen. In allen Stufen des Prozesses (Studienauftrag, Richt-
projekte, Gestaltungspläne) wurde die Zusammenarbeit aktiv 

Einbezug der Bevölkerung 

Einbezug Nachbarschaft 

Einbezug Denkmalpflege 
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weitergeführt. Der Prozess wurde im April 2015 gestartet und 
dauert an. 

Auf Grundlage der Erkenntnisse aus der Machbarkeitsstudie, 
der Begleitkommission und der Auseinandersetzung mit dem 
Schutzobjekt hat die Gemeinde Geroldswil von Dezember 2017 
bis Juni 2018 einen zweistufigen Studienauftrag durchgeführt. 
Damit sollte eine qualitativ hochwertige und nachhaltige Lösung 
für die Weiterentwicklung des Gemeindezentrums erlangt wer-
den. Dabei konnte auch das Entwicklungspotenzial des Postge-
bäudes volumetrisch miteinbezogen werden.  

 

 
Abb. 15:  Situationsplan aus dem Konkurrenzverfahren 2017-2018  

(Quelle: Eigene Darstellung) 
 

Die Studie des Teams Baumberger & Stegmeier AG mit 
Berchtold.Lenzin Landschaftsarchitekten und EBP Schweiz AG 
ging aus diesem Verfahren als einstimmiger Sieger hervor. 

Zur Umsetzung der Siegerstudie wurde von 2018-2020 mit den 
beteiligten Grundeigentümerinnen der private Gestaltungsplan 

Konkurrenzverfahren 

Siegerstudie 

Privater Gestaltungsplan 
 «Gemeindezentrum Teil 1» 
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«Gemeindezentrum Teil 1» erarbeitet. Die Festsetzung durch 
die Gemeindeversammlung Geroldswil soll am 7. Dezember 
2020 erfolgen. 

Parallel zum Gestaltungsplanverfahren «Gemeindezentrum 
Teil 1» wurde mit der Erarbeitung der Schutzverordnung durch 
die kantonale Denkmalpflege begonnen, um das Gemeindezent-
rum Geroldswil unter Schutz zu stellen. Die Schutzverordnung 
betrifft dabei das gesamte Gemeindezentrum. Zur Klärung und 
Sicherung der Entwicklungsmöglichkeiten auch in diesem Zent-
rumsbereich wurde daher von 2019-2020 der private Gestal-
tungsplan «Gemeindezentrum Teil 2» erarbeitet. Die Festset-
zung durch die Gemeindeversammlung Geroldswil soll am 7. 
Dezember 2020 erfolgen. 

Im Hinblick auf die Erarbeitung des Gestaltungsplans «Gemein-
dezentrum Teil 2» entschloss sich die Post, den volumetrischen 
Ansatz des Wettbewerbs für einen Ersatzneubau in einem Richt-
projekt detaillierter ausarbeiten zu lassen. 

«Die vorgeschlagenen neuen Baukörper im Ideenperimeter an 
der Stelle der Post und für die Baugenossenschaft Schönheim 
gliedern sich gut ein und ergänzen das Konglomerat in der die-
sem zugrunde liegenden Logik.» 

«Das neu vorgeschlagene Volumen an Stelle der Post wird hin-
gegen als volumetrisch sehr gelungene Ergänzung der Anlage 
verstanden.» 

Auch das Entwicklungspotenzial der katholischen Kirche ist im 
Hinblick auf die Erarbeitung des Gestaltungsplans «Gemeinde-
zentrum Teil 2»überprüft worden. Die volumetrische Untersu-
chung ergab, dass auf dem nördlichen Gebäudeteil eine teil-
weise Aufstockung um ein Geschoss möglich ist.  

Mit dem Umzug des Coops von der Liegenschaft der Baugenos-
senschaft Hochwacht ins «Baufeld Ost», galt es eine neue Nut-
zung für das Erdgeschoss am Dorfplatz zu finden. Mit der Ge-
meindebibliothek konnte eine angemessene Nutzung gefunden 
werden, die ihren heutigen Standort in der Liegenschaft der re-
formierten Kirche aufgrund der geplanten Umbauarbeiten aufge-
ben wird. Für die notwendigen Umbauarbeiten aufgrund der Nut-
zungsänderung sowie die Erdbebenertüchtigung der Liegen-
schaft und einem Lifteinbau wurde ein detailliertes Richtprojekt 
ausgearbeitet. 

 
5 Bericht des Beurteilungsgremiums zum Studienauftrag Gemeinde-

zentrum von 14. August 2018 

Privater Gestaltungsplan 
 «Gemeindezentrum Teil 2» 

Richtprojekt Post 

Auszüge aus dem  
Beurteilungsbericht5 

zum Post-Standort 

Richtprojekt kath. Kirche 

Richtprojekt 
 Baugenossenschaft 

 Hochwacht 
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3.2 Kontext der Richtprojekte 

Das Gemeindezentrum gilt zu Recht als ein schützenswerter 
Zeitzeuge der Spätmoderne bzw. des Brutalismus in der 
Schweiz. In seiner Nutzung und Architektur sollte es sich von 
den Wohnbauten der Umgebung absetzen, um den Charakter 
und die Identität eines „neues Dorfzentrums“ zu prägen. Die Au-
thentizität dieses spätmodernen Zeitzeugen ist noch immer 
spürbar. Im Folgenden sind die identitätsbestimmenden Eigen-
schaften zusammengefasst. 

Das Zentrum ist als klar gefasstes Geviert ablesbar und lebt 
durch den Kontrast zwischen Innen und Aussen. Es wurde nicht 
als Grossform konzipiert, sondern weist ein Konglomerat aus 
ganz unterschiedlichen Nutzungen und einzelnen Häusern auf, 
an deren Planung verschiedene Architekten beteiligt waren. Das 
einzelne Haus, das auf einem gemeinsamen Ganzen fusst, kann 
als Metapher für die räumliche und soziale Mitte von Geroldswil 
dienen. 

Als Umkehrung zum Strassenraum ist der fussläufige Aussen-
raum das Herzstück der Anlage. Mit dem Aussenraumvokabular 
von Plätzen, Gassen und Höfen wurde so eine bewusste Ge-
genwelt zur umgebenden Bebauung geschaffen. Die schmalen, 
gassenartigen Durchwegungen suchen dabei den Massstab des 
Fussgängers und knüpfen an die Dichte von historischen Dorf-
zentren oder Altstadtquartieren an. Dieses Aussenraumver-
ständnis ist typisch für die Entstehungszeit des Gemeindezent-
rums und prägend für dessen Identität. Vergleichbar sind frühe 
Siedlungen von Atelier 5 oder Herman Herzberger sowie die 
Zentren in Witikon und Horgen. 

Entscheidend für den Zusammenhalt des Zentrumsgevierts ist 
dessen formale Homogenität. Diese wird geprägt durch das 
durchgehende Raster (Modulor von 226 cm) und die Schotten-
struktur der einzelnen Häuser mit bemerkenswerten Schnitt- und 
Ansichtsfiguren. Durch das Wechseln der Schottenrichtung ent-
steht dabei, einem Teppichmuster gleich, ein offenes Ganzes. 

 

Lesart Schutzobjekt 

Erschliessungskonzept 

durchgehendes Raster 
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Abb. 16:  Ansicht Hotel, Foto 1977 
 

Das Zentrum wird, trotz plastischer Opulenz und diversen An- 
und Umbauten, noch immer als homogene Einheit wahrgenom-
men. Grund dafür ist die formale Reduktion auf zwei architekto-
nische Elemente: Curtain-Wall-Fassadenflächen und rohe Sicht-
betonschotten.  

Der Organismus des heutigen Baukörpers muss den sich wan-
delnden Bedürfnissen angepasst werden. Es ist daher keine Re-
konstruktion des Originalzustandes vorgesehen, sondern ein 
Weiterbauen des Vorgefundenen. Dabei wird eine flächige Ver-
dichtung des Bestandes angestrebt. Mit jedem notwendigen Ein-
griff sollen die vorgefundenen Eigenheiten und Qualitäten des 
ursprünglichen Zentrums reflektiert und gestärkt werden. In ers-
ter Priorität wurden für umzunutzende Räume daher neue Funk-
tionen gefunden, die möglichst wenige Eingriffe in die Origi-
nalsubstanz erfordern. Die architektonischen Veränderungen 
bauen dabei auf dem Geist und Zeitverständnis des originalen 
Baus auf und tragen zu einer Verbesserung dessen Authentizität 
gegenüber dem vorgefundenen Zustand bei. 

 

Zentrale 
 architektonische Elemente 

Transformation 
 & Nutzungswandel 
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3.3 Richtprojekt «Wohnhaus Post»  

Das Richtprojekt «Wohnhaus Post» ist im Anhang dokumentiert. 

Ein Neubau gibt die Chance den bestehenden, untergeordneten 
Bau des Postgebäudes, durch einen, das Geviert des Zentrums 
fassenden Baukörper zu ersetzen. Im Sinne der Analyse wurde 
daher für das neue Wohngebäude ein Gebäudekörper entwor-
fen, der in der Setzung, zusammen mit dem Punktneubau west-
lich des Gemeindesaals, eine gleichmässige volumetrische Ver-
dichtung über das gesamte Zentrum erreicht. Die alternierende 
Orientierung der neuen Baukörper im Zusammenspiel mit dem 
Bestand trägt dazu bei, die Lesbarkeit des Zentrums als Einheit 
weiter zu stärken. 

 

 
Abb. 17:  Modellfoto Schlussabgabe Studienauftrag, (Foto: Roger Frei) 
 

Der Bestandsanalyse folgend, weist der Ersatzneubau eine 
klare gerichtete Schottenstruktur auf, öffnet sich zur Gasse und 
fasst das Geviert. Das Sockelgeschoss besetzt ein Grossteil des 
Baufeldes und führt zu einer Fortsetzung der bestehenden Gas-
senstruktur. 

Im Erdgeschoss sind Gewerbenutzungen und die Parkplätze 
und in den von Süden zurückversetzen Obergeschossen Woh-
nungen vorgesehen. Dadurch entsteht eine differenzierte Sil-
houette. Die Nutzung eines Teils des Erdgeschosses als Sam-
melgarage und das nördlich angegliederte Treppenhaus an der 
Poststrasse sind hier nicht nur als effiziente Anordnung von 

Anhang 1 

Städtebauliche Ergänzung 

Ersatzneubau 
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Räumen, sondern durchaus als Referenz zu den Ideen der klas-
sischen Moderne zu verstehen. Namentlich nimmt es Bezug 
zum freien Erdgeschoss und zum Prinzip der Trennung von 
Funktionen. Es ist offensichtlich und auch durch diverse Texte 
belegt, dass der Architekt des Zentrums, Jakob Schilling, sich 
massgebend durch die Arbeiten von Le Corbusier beeinflussen 
liess. 

Neben dem vertikalen Erschliessungselement werden die  
Fassaden durch Rücksprünge in der Horizontalen gegliedert. 
Für die Position und Abmessung dieser wurden im Richtprojekt 
verschiedene Varianten erarbeitet. Die horizontale Erschlies-
sung wäre mittels Laubengang möglich. Diese Gliederung 
kommt in der Ostfassade zur Geltung. Weitere prägende  
Charakteristiken sind die Nord- und Südseiten, welche dem ar-
chitektonischen Ausdruck des bestehenden Zentrums folgen. 
Die Themen der architektonischen Ausgestaltung und der Vari-
anten der Erschliessungsmöglichkeiten werden in Hinblick auf 
ein Bauprojekt unter Einbezug der kantonalen Denkmalpflege 
ausgearbeitet. 

Eine vielseitige Wohnungsdurchmischung mit Maisonette- und 
Geschosswohnungen wurde im Richtprojekt untersucht. Mit lan-
gen Balkonen, Loggien und ortstypischen Dachterrassen wer-
den unterschiedliche Aussenräume angeboten. 

 

 
Abb. 18:  Blick vom Obergeschoss des Hotels in Richtung Ersatzneubau  

(Visualisierung: Baumberger & Stegmeier Architekten) 
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3.4 Richtprojekt «Aufstockung kath. Kirche» 

Das Richtprojekt ist im Anhang 2 dokumentiert. 

Die Katholische Kirche in Geroldswil gliedert sich in einen  
Baukörper zum Dorfplatz, einem Kirchenschiff und einem rück-
wertigen Flügel zur Poststrasse. Der Bau vom Architekten  
Walter Moser übernimmt diese Grundstruktur von den traditio-
nellen dreischiffigen Kirchen. Anders als bei klassischen Sakral-
bauten betritt man die Kirche nicht in Längsrichtung. 

Die Baukörper weisen eine klare Funktion und Situierung auf: 
die öffentlichen Räume wie Foyer und Gruppenräume im Ge-
bäudetrakt gegen den Dorfplatz, das Kirchenschiff in der Mitte, 
die Büroräume und Wohnung des Pfarrers im rückwertigen Trakt.  

Die architektonische Veränderung soll auf dem Zeitgeist und 
Verständnis des Originalbaus aufbauen. Eine Aufstockung auf 
dem rückwertigen Gebäudeteil zur Poststrasse bietet sich auf-
grund der bestehenden Nutzung und der Gesamtfigur des Zent-
rums im Sinne einer zurückhaltenden Ergänzung an. 

Durch das Weiterführen der bestehenden Fenstergliederung an 
der Nordseite und einen Rücksprung des Volumens zum Kirch-
platz soll die Aufstockung nicht explizit als solche ausgezeichnet 
werden, vielmehr wird ein neues Ganzes angestrebt.  

Der Zugang zu den neuen Wohnungen erfolgt über den Kirchen-
platz, wobei das vorhandene Treppenhaus ein Geschoss höher 
geführt wird. Der Grundriss des Richtprojektes baut auf den vor-
gefundenen Raumstrukturen des Obergeschosses auf. Eine 2.5 
und eine 3.5 Zimmerwohnung ergeben ausgewogene und quali-
tativ gute Grundrisse.  
 

 
Abb. 19:  Blick zum Vorplatz der kath. Kirche und der Aufstockung  

(Visualisierung: Baumberger & Stegmeier Architekten) 
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3.5 Richtprojekt «BG Hochwacht Zürich» 

Das Richtprojekt «Baugenossenschaft Hochwacht Zürich» ist  
im Anhang 3 dokumentiert. 

Die Gebäude der Baugenossenschaft Hochwacht (Poststrasse 
1, 3, und 5 sowie Huebwiesenstrasse 32) bilden den südöstli-
chen Abschluss am zentralen Platz der einheitlichen Anlage der 
Siedlung Zentrum Geroldswil. Das Haus A / Poststrasse 5 be-
setzt mit seiner markanten Westfassade eine der vier Fronten 
des Dorfplatzes. Mit den Gebäudezwischenräumen – intern so-
wie zu den Nachbarn – wird über Gassen und kleine Neben-
plätze der Dorfplatz mit der restlichen Dorfstruktur vernetzt. Die 
Erschliessung findet auf mehreren Ebenen statt: das Sockelge-
schoss mit der Tiefgaragenanbindung, das Platzgeschoss als öf-
fentliches Hauptgeschoss mit gewerblichen Nutzungen und 
schliesslich das 1. Obergeschoss mit dem halböffentlichen Zu-
gang zu den Wohnungen. 

 

 
Abb. 20:  Schnitt Baugenossenschaft Hochwacht Zürich (Schnitt: Choffat + Filipaj Architekten GmbH) 

 

Die bestehenden Fassaden ordnen sich in das Gesamtbild der 
Siedlung Zentrum mit der regelmässigen Betonschottenstruktur 
und den dazwischenliegenden Curtain-Wall-Elementen ein. Die 
Fassade besteht auf Platzebene aus grossflächigen Verglasun-
gen. Geplante Sanierungs- oder Ersatzmassnahmen im Rah-
men der Umnutzung und energetischen Verbesserungen res-
pektieren das originale Erscheinungsbild. 

 

Anhang 3 

Städtebauliche Einordnung 

Fassaden 

\.\\\\\\\\\\\\\\w .\\\\\\\\\\\\\ \\____\_

\“w "°“ :\\\\\\\\\\\\w\\\N\\\\\„\N\\\\\\\\„\\\\\\\wu.\;

&\ä&
\\\\\\\\\\\\
\:—_\  _ L _.\. \\\\\\\\\\\\\\„.‚.\.\\\\\\\\\\\\\ \\\\\ ““““ \ \  \\\\\\\\\\\\\\\\\ ““““““““\ \\“\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\‘\\\\\\\\. . . . \

\
\
\
\

\ \\\\Y\‘ \\X\\\\\\\\\\\\\\‘ x\\\\\\\\\\\\\\\w \\\.\ '

Ä\\\\\\mm\\\‘ümm \\\'\x , “mxmmmmmwmmmmmws

fff
f„„

m
„„

„
-

A\\\\\\\\\\\\\\\\\Y&\‘Etkkéßßb&äkähäkk\\ß>



3 RICHTPROJEKTE 27 

 

27258_05A_201113_Bericht.docx Planpartner AG 

 
Abb. 21:  Fassade der Baugenossenschaft Hochwacht Zürich zum Dorfplatz  

(Foto: Choffat + Filipaj Architekten GmbH) 
 

Als neuer Ankermieter nach dem Wegzug der Coop-Filiale 
konnte die Schul- und Gemeindebibliothek Geroldswil gewon-
nen werden. Deren Perimeter wird die jetzige Mietfläche des 
Coop und die platzseitigen Gewerbeflächen umfassen. Die  
Bibliothek soll sich als öffentliche Nutzerin präsentieren und zur 
Belebung des Dorfplatzes einen wichtigen Beitrag leisten. Diese 
neue Nutzung in die bestehende Gebäudesubstanz zu integrie-
ren, hat gewisse strukturelle Massnahmen zur Folge, die in  
enger Absprache mit der kantonalen Denkmalpflege umgesetzt 
werden: 

Die Einfügung eines Personenlifts in den 1980e Jahren haben 
die Beziehung des Gebäudes zum Platz hin geschwächt. Aus-
serdem wurde durch das Vorrücken der Coop-Eingangsfront die 
Anbindung an den Durchgang zur Huebwiesenstrasse verunk-
lärt. Die neue Verbreiterung der Verglasung gegen den Platz 
stärkt die Beziehung der neuen Bibliotheksnutzung zum öffentli-
chen Raum und vergrössert die attraktive Nutzfläche mit guter 
Einsicht und natürlicher Belichtung. Der Durchgang zur Hueb-
wiesenstrasse wird aufgewertet und geklärt, indem die Fassa-
denfront dort wieder auf die ursprüngliche Ebene zurückgescho-
ben wird.  

Die bestehende Mietfläche Coop und die platzseitigen Gewer-
beflächen sind durch eine strukturelle Betonscheibe, die lastab-
tragende und aussteifende Funktionen erfüllt, getrennt. Um eine 
attraktive und betrieblich funktionale Anbindung der hinteren an 
die platzseitigen Flächen zu ermöglichen, soll diese Scheibe 
teils grossformatig durchbrochen werden. Dazu sind statische 

Nutzungsänderung 
 Platzgeschoss 

Fassadeneingriffe 

Innenraumanpassungen 
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Kompensationsmassnahmen erforderlich, die die Raumstruktur 
teilweise beeinflussen, um die bestehende Gebäudestruktur 
nicht zu schwächen. 

Die jetzige Ladenfläche der Coop-Filiale, die später einen 
Hauptraum / Lesesaal der Bibliothek beinhalten wird, hat aktuell 
keine Fassadenöffnungen. Die natürliche Belichtung wird neu 
über grosszügige Oberlichter gewährleistet. Die Einführung der 
Oberlichter hat einen Einfluss auf die Zonierung der halböffent-
lichen Terrasse des 1. Obergeschosses, die im Zuge dieser 
Massnahme umgestaltet wird. 

Die peripheren kleineren Gewerbeflächen werden in Ihrer Auf-
teilung erhalten. Im Zuge der gesamthaften Strangsanierung er-
halten sie neue Mitarbeiter-WCs. Der Gebäudeteil Huebwiesen-
strasse 32 mit der Autowerkstätte und der Zahnarztpraxis wurde 
in den Jahren unmittelbar vor der Inventarisierung umfassend 
instand gestellt und erfahren keine Anpassungen. 

 

 
Abb. 22:  Ausschnitt Platzgeschoss Baugenossenschaft Hochwacht Zürich (Plan: Choffat + Filipaj Architekten GmbH) 

 

In allen Wohnungen ist der Ersatz der Versorgungsleitungen für 
Küchen und Bäder und die Erneuerung dieser Räumlichkeiten 
geplant. Dabei werden allfällige Schadstoffvorkommen bei den 
Leitungen fachgerecht saniert. Zudem werden auch die Elektro-
installationen inkl. Haupt- und Unterverteilungen auf aktuellen 
Standard gebracht. Die Massnahmen in den Wohnungen haben 
keinen Einfluss auf das äussere Erscheinungsbild der Anlage. 

Natürliche Belichtung 

Übrige Gewerbeflächen 

Wohnungen Obergeschosse 
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3.6 Aussenraum 

Der Dorfplatz bildet das Herzstück des Zentrums. Durch die Ver-
schiebung des Grossverteilers an den neuen Platz bei der Zent-
rumsüberbauung «Baufeld Ost» wird er seine bisherige Ge-
schäftigkeit verlieren. Als klar gefasster und geschützter Raum 
eignet er sich jedoch gut für spezifische Nutzungen und könnte, 
als Gegenstück zur kommerziellen Ausrichtung entlang der 
Huebwiesenstrasse, zum Kulturplatz werden. Mit den bereits an-
stossenden Nutzungen Gemeindesaal, katholische sowie refor-
mierte Kirche sowie der Zuzug der Gemeindebibliothek sind die 
Voraussetzungen dafür gegeben. 

Im Zuge der in den Kapiteln 3.3 bis 3.5 beschriebenen, bauli-
chen Massnahmen sind keine materiellen Eingriffe auf dem 
Dorfplatz vorgesehen.  

Sollte dereinst eine Neugestaltung vorgesehen werden, so hat 
dies in Absprache mit der kantonalen Denkmalpflege zu erfolgen. 

Der übrige Aussenraum dient teilweise der Feinerschliessung 
der einzelnen Baubereiche. Über Gassen stehen die rückwärti-
gen Frei- und Strassenräume und der etwas verborgenen Vor-
platz der katholischen Kirche in Verbund zueinander und werden 
an den Dorfplatz angebunden. Die nach aussen orientierten 
Freiraumbereiche entlang von Dorfplatz und Huebwiesenstrasse 
sollen die Gestaltungsprache von diesen aufnehmen und diese 
stärken.  

Entlang der Huebwiesen- und Poststrasse gilt es den Strassen-
raum gezielt aufzuwerten. Die Baumreihen leisten dazu einen 
wichtigen Beitrag. Insbesondere entlang der Huebwiesen-
strasse gilt es diese als ein Ganzes zu betrachten und im Zuge 
von Nutzungsänderungen den öffentlichen Raum bis an die Fas-
sade zu denken. 

 

Dorfplatz 

Aussenraum  
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4 GESTALTUNGSPLANVORSCHRIFTEN (GPV) 

4.1 Geltungsbereich 

Die Vorschriften zum privaten Gestaltungsplan gelten für den  
im Plan 1:500 bezeichneten Perimeter. Dieser umfasst  
die Grundstücke mit den Kat. Nrn. 298, 299, 300, 302, 1581  
und 1582 (teilweise).  

4.2 Geltendes Recht 

Für diesen Gestaltungsplan gelten die Baubegriffe gemäss dem 
Planungs- und Baugesetz (PBG) samt den dazugehörigen  
Verordnungen in der Fassung bis zum 28.02.2017.  

Soweit dieser Gestaltungsplan keine abweichenden Regelun-
gen trifft, gelten die Bestimmungen der Bau- und Zonenordnung 
der Gemeinde Geroldswil (BZO) in der zum Zeitpunkt der Fest-
setzung dieses Gestaltungsplans geltenden Fassung. Dabei 
handelt es sich um die Bau- und Zonenordnung vom 20.6.1994 
inkl. der am 17.1.2014 in Kraft gesetzten Änderungen. 

Durch die Zuordnung von Baubereichen wird die Baulinie an der 
Huebwiesenstrasse obsolet. Die Wirkung der Baulinie ist daher 
während der Geltungsdauer des Gestaltungsplans in dessen 
Geltungsbereich suspendiert.  

Die minimalen Grenz-, Gebäude-, Strassen- und Wegabstände 
ergeben sich aufgrund der im Situationsplan definierten Baube-
reichen. Die kantonalen Abstandsvorschriften finden keine  
Anwendung.  

Bereits heute werden die kantonalen Mindestabstände gegen-
über Parzellen der Gemeinde: Poststrasse (Kat. Nr. 1582) und 
der Miteigentumsparzelle Dorfplatz (Kat. Nr. 299) nicht eingehal-
ten. Mit der Zuordnung in einzelnen Baubereiche werden in ers-
ter Linie die schützenswerten Bauten ins Recht gesetzt.  

 

Perimeter 
Art. 2 Abs. 2 

Baubegriffe gem. PBG  
Art. 3 Abs. 2 

Massgebende BZO 
Art. 3 Abs. 3 

Baulinien 
 Art. 3 Abs. 4 

Abstände 
 Art. 3 Abs. 5 
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4.3 Bau- und Nutzungsvorschriften 

4.3.1 Nutzweise 
Der im Plan bezeichnete Bereich «Dorfplatz» dient unter ande-
rem auch als Veranstaltungsort. Die Erstellung eines temporä-
ren Witterungsschutzes («Zeltdach») ist zulässig. 

Der im Plan bezeichnete Bereich «Terrasse» dient nicht nur als 
Aufenthaltsbereich für die angrenzende Nutzungen, sondern auf 
der Ebene der Huebwiesenstrasse auch der Feinerschliessung 
und als Vordach für den Gebäudesockel. Heute wird dieser 
durch eine Autogarage mit Tankstelle genutzt. 

4.3.2 Gebäudemantel und Baubereiche 
Die Richtprojekte «Post» und «katholische Kirche» (vgl. An-
hänge 1 und 2) bilden die Grundlage für die Festlegung des 
oberirdischen Gebäudemantels. Dieser wird durch Baubereichs-
grenzen sowie eine maximale Höhenkote (m. ü. M.) bestimmt. 
Von darüber liegenden Dach- oder Attikageschossen wird abge-
sehen. Die Entwicklung fand unter Einbezug der Grundeigen-
tümerInnen sowie der kantonalen Denkmalpflege statt. 

Der Gestaltungsplanperimeter ist heute bereits weitgehend  
unterbaut. Daher sollen zugunsten des Erhalts der Baumreihen 
und einer künftigen Entwicklung von mikroklimatischen Aspek-
ten die noch nicht unterbauten Bereiche entlang der Hueb- 
wiesenstrasse sowie des im Plan bezeichneten Bereichs  
«Poststrasse» weitestgehend vor einer Unterbauung gesichert 
werden.  

Veranstaltungsort Dorfplatz 
 Art. 4 Abs. 5 

Terrasse als Tankstellendach 
Art. 4 Abs. 8 

Oberirdischer Gebäudemantel 
Art. 6 Abs. 1 

Unterirdischer Baubereich 
 Art. 8 
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4.3.3 Abweichungen vom Gebäudemantel 
Bei den Dachaufbauten in den im Plan bezeichneten Bereichen 
handelt es sich um bestehende Anlagen. 

Das Richtprojekt «Post» sieht eine Pergola entlang der Südfas-
sade vor. In dem im Plan bezeichneten Baubereich G1 darf der 
Gebäudemantel daher von einer Pergola durchstossen werden. 

 

 
Abb. 23:  Pergola in Baubereich G1  

(Quelle: Baumberger & Stegmeier Architekten) 
 

Die Dachflächen der im Plan bezeichneten Baubereiche G1, I2 
und J2 werden als Aufenthaltsbereich für Wohnnutzungen ge-
nutzt. Dieser wird durch trennende Elemente wie Schotten, Mau-
ern oder dergleichen in einzelne Aufenthaltsbereiche aufgeteilt. 
Diese dürfen den Gebäudemantel durchstossen. 

 

 
Abb. 24:  Trennendes Element im Baubereich J2  

(Foto: Choffat + Filipaj Architekten GmbH) 
 

Bereich Dachaufbauten 
 Art. 7 Abs. 2 

Pergola 
Art. 7 Abs. 3 

Trennende Elemente 
Art. 7 Abs. 4 
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Bei den Baubereichen I1 und J3 bestehen bereits heute einzelne 
auskragende Balkone, welche in die Huebwiesen- oder Post-
strasse ragen. Die Erstellung von maximal 2,0 m tief auskragen-
den Balkonen ist zulässig, womit in erster Linie die schützens-
werten Bauten ins Recht gesetzt werden.  

In dem im Plan bezeichneten Bereich Terrasse ist eine  
Terrasse, im Sinne des heutigen Bestandes, auf der Niveau-
ebene Dorfplatz zulässig. Diese Ebene entspricht weitestge-
hend einer «Erweiterung» der Ebene der Fussgänger auf dem 
Dorfplatz (Angaben zur Bezugshöhe vgl. Schnitt A -A’ im Plan).  

 

 
Abb. 25:  Die bestehende Terrasse (Foto: Planpartner AG) 
 

Die Erstellung resp. die Beibehaltung eines Witterungsschutzes, 
im Sinne des heutigen Bestandes, ist bei den im Plan bezeich-
neten Bereichen «Aussenraum überdacht», beim Treppenab-
gang zur Sammelgarage und beim Anliefereingang bei Baube-
reich I2 zulässig. Bei der Freitreppe und beim Treppenabgang 
zur Sammelgarage dient er vor allem der Sicherheit, da bei  
Regen oder Schnee Rutschgefahr besteht. Derjenige bei Bau-
bereich H1 soll den Eingangsbereich der katholischen Kirche 
schützen. Der Witterungsschutz beim Baubereich I2 sichert  
einen Witterungsschutz für die Anlieferung, der in den Bereich 
Aussenraum ragt. Eine Anpassung oder ein allfälliger Ersatz des 
bestehenden Witterungsschutzes ist im Dialog mit der Kantona-
len Denkmalpflege zu planen. 

 

Balkone 
Art. 7 Abs. 5 

Bereich Terrasse 
 Art. 7 Abs. 6 

Witterungsschutz 
 Art. 7 Abs. 7 
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Abb. 26:  Freitreppe mit Witterungsschutz heute (Quelle: Planpartner AG) 
 

4.3.4 Geschosse  
Die Zahl der Vollgeschosse und anrechenbaren Dach- und Un-
tergeschosse ist im Rahmen des Planungs- und Baugesetzes 
frei.  

4.3.5 Ausnützung 
Die Ausnützung ist innerhalb des Gebäudemantels frei. Die 
massgebende Ausnützung zur Berechnung der Abstellplätze 
ergibt sich aus dem Gebäudemantel und der Geschosszahl. 

Geschosse Art. 9 

Ausnützung Art. 10 



4 GESTALTUNGSPLANVORSCHRIFTEN (GPV) 35 

 

27258_05A_201113_Bericht.docx Planpartner AG 

4.4 Gestaltung 

Die Richtprojekte für den Ersatzneubau im Baubereich G1/G2 
sowie die die Aufstockung in Baubereich H3 sind für die Beur-
teilung von Bauvorhaben bezüglich Volumetrie, Stellung, Glie-
derung und Staffelung, Dachgestaltung sowie der daraus resul-
tierenden Proportionen und Massstäblichkeit der Bauten weglei-
tend. Wesentliche Abweichungen sind nur zulässig, wenn zu-
mindest eine gleichwertige Gesamtqualität erreicht wird.  

Bauten, Anlagen und Aussenraum sind für sich und in ihrem  
Zusammenhang mit der Umgebung so zu gestalten, dass eine 
besonders gute Gesamtwirkung im Sinne von § 71 PBG erreicht 
wird. Dies gilt auch für die Dachfläche, die Farbgebung und  
Materialisierung und ist auch bei einer etappierten Ausführung 
zu gewährleisten. 

Bei Neubauten ist der nicht als begehbare Terrasse genutzte 
Bereich von Flachdächern ökologisch wertvoll zu begrünen, 
auch dort, wo Solaranlagen installiert sind. Die Pflicht,  
ökologisch wertvoll zu begrünen, besteht, soweit dies technisch 
und betrieblich möglich sowie wirtschaftlich tragbar ist.  
Als ökologisch wertvoll gelten eine Begrünung mit einheimischer 
Wildflora über Ansaat oder Pflanzmassnahmen. Die Funktion, 
Regenwasser zu speichern oder möglichst lange zurückzuhalten, 
ist zu berücksichtigen. 

4.5 Freiraum 

Die im Plan bezeichneten Bereiche «Dorfplatz» und «Vorplatz 
Kirche» sind im Sinne öffentlicher Freiräume herzurichten. Diese 
haben für sich eine hohe Aufenthalts- und Gestaltungsqualität 
im Sinne von Art. 11 Abs. 1 aufzuweisen. 

Der Bereich Aussenraum grenzt an jeweils unterschiedliche, 
meist öffentliche, übergeordnete Freiräume (Poststrasse, Dorf-
platz, Huebwiesenstrasse). Hinsichtlich Gestaltung hat der Be-
reich Aussenraum deswegen mit dem angrenzenden Freiraum 
eine einheitliche Gesamtwirkung aufzuweisen. Teile des Be-
reichs Aussenraum sollen mit der jeweiligen Bauetappe reali-
siert werden. Der Bereich Aussenraum ist von besonderen Bau-
ten freizuhalten. 

 

Richtprojekt 
 Architektur wegleitend 

 Art. 2 Abs. 3 

Besonders gute Gestaltung 
(§ 71 PBG) 

 Art. 11 Abs. 1 

Dachbegrünung 
 Art. 11 Abs. 2 

Öffentliche Freiräume 
 Art. 12 Abs. 1 

Bereich Aussenraum 
 Art. 12 Abs. 2 
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Im überwiegend bebauten Perimeter können aufgrund der räum-
lichen Verhältnisse, kaum Spiel-, Ruheflächen und/oder Pflanz-
gärten angeordnet werden. Entsprechende öffentliche Flächen / 
Angebote sind im GP-Perimeter auf dem Dorfplatz oder unmit-
telbar in der Nähe des Perimeters auf dem Gelände der Schule 
Huebwies vorhanden. Der Art. 25 der Bau- und Zonenordnung 
der Gemeinde Geroldswil (BZO) kommt daher nicht zur Geltung.  

 
Abb. 27:  Luftbild Sommer 2014/15 (Quelle: www.maps.zh.ch) 
 

Der Aussenraum an der Huebwiesen- und Poststrasse soll sich 
– analog dem Gestaltungsplan Baufeld Ost – an der Strassen-
raumgestaltung des restlichen Zentrums orientieren. Die Baum-
reihen entlang der Huebwiesen- und Poststrasse sind daher 
dauerhaft zu erhalten und Einzelbäume sind bei deren Abgang 
zu ersetzen. Neben der gestalterischen Bedeutung tragen sie 
auch zur Verbesserung des Lokalklimas bei. 

Die im Plan bezeichneten Bereiche «Poststrasse» und «Aussen-
raum » sind weitgehend von einer Unterbaubarkeit ausgenom-
men. Dadurch wird die Möglichkeit geschaffen, diese Bereiche 
im Sinne des Lokalklimas zu optimieren. Darunter ist primär in 
diesen Bereichen die Entsiegelung von Flächen, ergänzende 
Pflanzmassnahmen. 

 

 

Aufhebung Erstellungspflicht von 
Spiel-, Ruheflächen, Pflanzgärten 

Art. 12 Abs. 3 

Baumreihe  
Huebwiesen- und Poststrasse 

 Art. 12 Abs. 4 

Lokalklima 
 Art. 12 Abs. 5 

Schulhaus  
Huebwies 

Dorfplatz 
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4.6 Erschliessung 

Die Ein- und Ausfahrt zu Sammelgaragen im GP-Perimeter er-
folgt für diejenige unter dem Dorfplatz ausschliesslich von der 
Huebwiesenstrasse, für diejenige im Baubereich G1/G2 über 
den im Plan bezeichneten Bereich an der Poststrasse. Es sind 
im gesamten Perimeter keine zusätzlichen Strassen erforderlich. 

Die Anlieferung für die Baubereiche G1 und I1/I2/I3 ist an der im 
Plan bezeichneten Stelle zulässig. In Baubereich G1 handelt es 
sich um Anlieferungen für Nutzungen gemäss Art. 4 Abs. 1. In 
Baubereich I1/I2/I3 handelt es sich um Anlieferungen für Nut-
zungen gemäss Art. 4 Abs. 2.  

Die Zufahrt für die Baubereiche J3 und K3 ist in dem im Plan 
bezeichneten Bereich zulässig. Es handelt es sich um Zufahrten 
für Nutzungen gemäss Art. 4 Abs. 2. wie Feuerwehr, Werkstatt, 
Tankstelle, etc.  

Die Anzahl der Abstellplätze für Personenwagen bemisst sich 
nach der zum Zeitpunkt eines Bauentscheids gültigen Bau- und 
Zonenordnung der Gemeinde Geroldswil (BZO) 6. Mehrfach- und 
Gemeinschaftsnutzung von Abstellplätzen gemäss Art. 24 
Abs. 4 (BZO) sind zulässig. Der Bedarf für den Ersatzneubau 
«Post» kann innerhalb des Baubereichs G1/G2 gedeckt werden. 
Derjenige für die Aufstockung der kath. Kirche kann in umliegen-
den Sammelgaragen gedeckt werden. Im Rahmen des Baube-
willigungsverfahrens sind die erforderlichen Fahrzeugabstell-
plätze nachzuweisen. 

Abstellplätze für Personenwagen von Bewohnern, Beschäftigten 
und Besuchern sind in Sammelgaragen anzuordnen. Oberirdi-
sche Abstellplätze für Personenwagen sind an den im Plan  
bezeichneten Stellen im Bereich Poststrasse zulässig. 

In der zum Zeitpunkt der Festsetzung dieses Gestaltungsplans 
geltenden Bau- und Zonenordnung der Gemeinde Geroldswil 
(BZO) gibt es keine konkreten Vorgaben zur Bemessung der er-
forderlichen Anzahl an Abstellplätzen für leichte Zweiräder. Für 
den Geltungsbereich wurde daher ein Mindestmass definiert. 
Abgesehen von dem Neubau «Wohnhaus Post» (gem. Richtpro-
jekt sind innerhalb des Baubereichs 24 Abstellplätze und aus-
serhalb des Baubereichs weitere gedeckte Abstellplätze für 
leichte Zweiräder vorgesehen) und der Option «Aufstockung Kir-
che» sind keine Erweiterungen vorgesehen. 

 
6 Die Gemeinde beabsichtigt ab 2021 die BZO zu revidieren. Teil dieser 

Revision ist es die erforderliche Anzahl an Pflichtparkplätzen zu über-
prüfen. 

Ein- und Ausfahrt Sammelgarage 
 Art. 14 Abs. 1 

Anlieferung Art. 14 Abs. 2 

Anlieferung Art. 14 Abs. 3 

Anzahl Abstellplätze 
 Personenwagen 

 Art. 15 Abs. 1 

Anordnung Abstellplätze 
 Personenwagen 

 Art. 15 Abs. 2 

Anzahl Abstellplätze 
 leichte Zweiräder 

 Art. 15 Abs. 3 
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Für die heute teilweise noch unbekannten Nutzungen soll der 
Bedarf an Abstellplätzen für leichte Zweiräder fallweise von der 
Baubehörde festgelegt werden können. Raum für solche Abstell-
plätze ist in der Sammelgarage unter dem Dorfplatz vorhanden. 

Die im Plan bezeichneten Fusswegverbindungen sind zu reali-
sieren und dauerhaft zu gewährleisten.  

Die Fusswegverbindungen sind dauernd öffentlich zugänglich zu 
gestalten. Die notwendigen privatrechtlichen Rahmenbedingun-
gen (z.B. Fusswegrechte, Unterhalt und dergleichen) werden 
parallel zum Gestaltungsplan festgeschrieben. 

Die im Plan bezeichneten Fusswegverbindungen haben eine 
Mindestbreite von 1,8 m aufzuweisen. Diese ergibt sich aus den 
bestehenden Gassen zwischen den Baubereichen J1/J2/J3 und 
K1/K2/K3. Diese weisen den geringsten und damit massgeben-
den Wert auf.  

4.7 Umwelt 

4.7.1 Lärmschutz 
Dem Gestaltungsplangebiet wird die Empfindlichkeitsstufe IIl ge-
mäss eidg. Lärmschutzverordnung zugeordnet. Der lärmtechni-
sche Nachweis ist im Baubewilligungsverfahren zu erbringen. 

4.7.2 Energie 
Neubauten sind nach Minergie®-Standard oder gleichwertigem 
Standard zu realisieren.  

Massnahmen an den Bestandsbauten sind aufgrund des 
Schutzcharakters der Gebäude nur sehr eingeschränkt möglich 
und sollen im Rahmen der Projektierung geprüft werden.  

Alle bestehenden Bauten im Gestaltungsplanperimeter sind 
heute an das Fernwärmenetz angeschlossen. Es ist vorgesehen 
auch die Neubauten daran anzuschliessen. 

 

Art. 15 Abs. 4 

Fusswegverbindungen 
Art. 16 Abs. 1 

Art. 16 Abs. 2 

Art. 16 Abs. 3 

Empfindlichkeitsstufe 
Art. 17 Abs. 1 

Energie-Standard 
 Art. 19 
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5 SACHTHEMEN 

5.1 Boden 

Gemäss dem Kataster der belasteten Standorte sind keine Ein-
träge im Gestaltungsplanperimeter vorhanden, welche auf eine 
Bodenbelastung hinweisen (maps.zh.ch, Mai 2020). 

Der Gestaltungsplanperimeter liegt ausserhalb des Prüfperime-
ters für Bodenverschiebungen (maps.zh.ch, Mai 2020). 

5.2 Gewässer / Grundwasser 

Ausgehend von der «Grundwasserkarte Mittelwasserstand» 
sind im Gestaltungsplanperimeter keine Grundwasserleiter vor-
handen (maps.zh.ch, Mai 2020). 

Gemäss Gewässerschutzkarte liegt das Gestaltungsplangebiet 
im «übrigen Bereich üB» (maps.zh.ch, Mai 2020). 

Im Gestaltungsplanperimeter ist das öffentlichen Gewässer 
Dorfbach als Klasse 4 Objekt (eingedolt ohne eigene Parzelle) 
vorhanden (maps.zh.ch, Mai 2020). (siehe Kap. 2.3, Gewässer-
raumfestlegung) 

5.3 Naturgefahren / Lokalklima 

Die Naturgefahrenkarte stellt im Gestaltungsplanperimeter keine 
Naturgefahren dar (maps.zh.ch, Mai 2020). 

Die Risikokarte Naturgefahren stellt im Gestaltungsplanperime-
ter keine Naturgefahren dar (maps.zh.ch, Mai 2020). 

Gemäss Klimakarten des Kantons Zürich handelt es sich beim 
Gestaltungsplanperimeter um eine lokalklimatische Wärmeinsel. 
Die Wärmebelastung auf dem Areal wird bereits heute als sehr 
stark eingestuft (maps.zh.ch, September 2020). 

Die Situation im Gestaltungsplanperimeter ist auf die städtebau-
liche Situation zurückzuführen. Rund 50 % der Fläche ist mit 
Bauten belegt und ca. weitere 20 % sind unterbaut (insbeson-
dere Dorfplatz). Die übrige Fläche ist nahezu komplett versiegelt, 
da es sich um Erschliessungsflächen (u.a. Poststrasse) handelt. 
Aufgrund des Schutzstatus des Gemeindezentrums und den nur 
punktuellen Veränderungsmöglichkeiten, sind Verbesserungen 

Belastete Standorte  

Prüfperimeter 
 Bodenverschiebungen (PBV) 

Grundwasser 

Gewässerschutz 

Öffentliche Gewässer 

Naturgefahrenkarte 

Risikokarte Naturgefahren 

Lokalklima 
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nur beschränkt umsetzbar. Ein Beitrag zur lokalklimatischen 
Verbesserung bietet sich auf den Dachflächen, welche entspre-
chend den Vorschriften auszugestalten sind, an. Weiter sind 
Einzelmassnahmen im Bereich der öffentlichen Strassenräume 
möglich. 

5.4 Weiteres 

Im Gestaltungsplanperimeter sind keine archäologischen Zonen 
ausgewiesen (maps.zh.ch, Mai 2020). 

Im angrenzenden Perimeter des privaten Gestaltungsplans 
«Gemeindezentrum Teil 1» befindet sich eine Mobilfunkantenne, 
von der hochfrequente, nichtionisierende Strahlung ausgeht. Die 
Mobilfunkbetreiberin ist verpflichtet, ihre Anlagen zu sanieren, 
sofern die Grenzwerte bei einer Änderung der Überbauungssi-
tuation nicht mehr eingehalten würden. 

Die Umgebungsbeleuchtung ist gemäss SIA Norm 491 «Vermei-
dung unnötiger Lichtemissionen im Aussenraum» zu planen. 

Die Anforderungen gemäss der Behindertengesetzgebung 
(BehiG) sind zu erfüllen. Ausnahmen sind mit Zustimmung der 
Behindertenkonferenz des Kantons Zürich zulässig. 

In Geroldswil ist der OEREB-Kataster eingeführt. 

Entlang der Huebwiesenstrasse und teilweise der Poststrasse 
befindet sich ein Wanderweg, welcher bei der weiteren  
Projektierung zu berücksichtigen resp. dessen Funktion zu  
gewährleisten ist. 

 

 

 

 
  Abb. 28:  Schweizer Wanderweg, (Quelle: www.maps.zh.ch, September 2020) 
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6 GESTALTUNGSPLANVERFAHREN 

6.1 Öffentliche Auflage und Anhörung 

Der Gemeinderat Geroldswil hat die Gestaltungplanentwürfe an 
seiner Sitzung vom 22. Juni 2020 zuhanden der öffentlichen Auf-
lage und Anhörung gemäss § 7 PBG verabschiedet. Diese 
wurde vom 26. Juni 2020 bis 24. August 2020 durchgeführt. Es 
sind keine Einwendungen eingegangen. 

6.2 Stellungnahme ZPL 

Die Zürcher Planungsgruppe Limmattal (ZPL) hat die Gelegen-
heit zur Stellungnahme genutzt (Schreiben vom 19. August 
2020). Diese begrüsst die geplante Weiterentwicklung des Zent-
rums von Geroldswil und hält fest, dass der Planungsprozess 
sorgfältig vorgenommen worden ist. 

6.3 Vorprüfung 

Der Gemeinderat Geroldswil hat die Gestaltungplanentwürfe an 
seiner Sitzung vom 22. Juni 2020 zuhanden der kantonalen Vor-
prüfung gemäss § 7 PBG verabschiedet. Der Vorprüfungsbericht 
des Amts für Raumentwicklung zum privaten Gestaltungsplan 
«Gemeindezentrum Teil 2» liegt vor (datiert 8. September 2020). 
Unter Berücksichtigung der im Vorprüfungsbericht erwähnten 
Auflagen wird die Vorlage als rechtmässig, zweckmässig und 
angemessen gemäss § 5 PBG beurteilt und eine Genehmigung 
in Aussicht gestellt. Die Planungsentwürfe wurden, gestützt auf 
den Vorprüfungsbericht, soweit erforderlich angepasst.  
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A ANHANG 

A1 Richtprojekt «Wohnhaus Post» 

A2 Richtprojekt «Aufstockung kath. Kirche» 

A3 Richtprojekt «BG Hochwacht Zürich» 

 



Baufeld Post
Zentrum Geroldswil

Richtprojekt
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CH - 8004 Zürich
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WC

"Schulzimmer"
 60.5

20 lfm

Abhangdecke

L1

Fa
lts
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w
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d 

Po
s.

 1
 "

Sc
hu

lz
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m
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"

Medien
Kinder
32.0

WC 4.0

Vorr. 
2.5

WC 3.5

Waschküche

Ladengeschäft

WC

Ladengeschäft

Labor 2

Ladengeschäft

Büro

Recycling-Raum

Ablademagazin

D
ila

ta
tio

ns
fu

ge

Dilatationsfuge

Dilatationsfuge

Lift

Lift
Labor 1

Spülraum Arzneikeller

Administration

SäureraumSäureraum

L2

L3

BÜ1

Agregat Deckenlüftung

De
ck

en
lü

ftu
ng

Zahnarztpraxis
(gem. Rev. Plan 1114-16, 15.03.12
Innenarch. A. Luescher, Zürich)

WC

D
ila

ta
tio

ns
fu

ge

Dilatationsfuge

Vordach

FO
L 

G
ar

ag
e

Ladengeschäft: 141.5 m2

Wind-
fang
5.0

Ausleihe
24.0

Büro 1  
160.5 m2

Bibliothek total: 468 m2
Fläche Medien total: 237 m2
Regal total: 116 lfm

Ladengeschäft: 
129.0 m2

Zahnarztpraxis EG: 144 m2
OG: 135 m2
total: 279 m2

Garderobe / Kinderwagen 
28.0

Entrée
20.0

Lager 
13.0

Medien 
181.0

Elektro-UV

Medien
Kinder

24.5

Haus C / PS 1

Haus A / PS 5

Haus B / PS 3

Mietfläche L2, Poststrasse 1:

Rückbau:
- Toilettenanlagen inkl. Trennwand, 
  Platten, Schadstoffe
- Trennwände
- Lüftungsdecke
- Elektroinstallationen

Grundausbau:
- Toilettenanlagen
- Elektro-Leerrohranschluss
- Gebäudehülle
- best Kunststein schleifen

Mieterausbau:
keiner

Mietfläche L3, Poststrasse 1:

Rückbau:
- Toilettenanlagen inkl. Trennwand, 
  Platten, Schadstoffe
- Trennwände
- Lüftungsdecke
- Elektroinstallationen

Grundausbau:
- Toilettenanlagen
- Elektro-Leerrohranschluss
- Gebäudehülle

Mieterausbau:
keiner

Haus A, Poststrasse 5:

Rückbau COOP:
- Lüftungsinstallationen
- Elektroinstallationen
- Bodenbelag
- Unterlagsboden
- Oberflächen auf Rohbau

Neubau GA:
- Gebäudehülle (Fenster, 
  Aussentüren, Oberlichter
  Innendämmung)
- Durchbrüche B-W-D
- statische Massnahmen
- Sanitär-Installation
- Elektro-Rohinstallation
- Umgebungsarbeiten

Neubau MA Bibliothek:
- Innenwände
- Schreinerarbeiten
- Elektro-Installation inkl. 
  Beleuchtung, IT, Medien
- B-W-D-Beläge
- Raumakustik
- Ausbau div.
- Windfang

Rückbau GA:
- Gebäudehülle
- Trennwände
- Schadstoffsanierung
  der Originalsubstanz

Rückbau Ladengeschäft L1:
- Elektroinstallationen
- Bodenbelag
- Unterlagsboden
- Abhangdecke
- WC
- Oberflächen auf Rohbau

Ladengeschäft: 
91.0 m2

Laden
70.5

L2

L1

Neubau GA Ladengeschäft L1:
- Innenwände massiv
- Sanitär-Installation

WC

 

L4

Mietflächen DL, Poststrasse 3:

Rückbau:
- Toilettenanlagen inkl. Trennwand, 
  Platten, Schadstoffe

Grundausbau:
- MA-WC
- Elektro-Grundinstallationen

Mieterausbau:
keiner
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rückgabe
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A
A

EE

B
B

Abstellr.

Küche

WC

Wasch-
küche A

BadBad Bad

Zimmer

Wohnen / Zimmer

Bad

Bad

Küche

Wohnen / Essen

Waschküche B,C

D
ila

ta
tio

ns
fu

ge

Dilatationsfuge

C1.0
4-Zi.-Whg.

92.5 m2

C4.0
4-Zi.-Whg. | 92.5 m2

C3.0
4-Zi.-Whg. | 92.5 m2

C2.0
4-Zi.-Whg.

92.5 m2

A7
1-Zi.-Whg.

26.0 m2

A6
1-Zi.-Whg.

26.0 m2

A5
2-Zi.-Whg.

39.5 m2

A1
1-Zi.-Whg.
37.5 m2

A2
1-Zi.-Whg.
37.5 m2

A3
2-Zi.-Whg.
52.5 m2

A4
3-Zi.-Whg.
75.0 m2

Wohnen / Zimmer Wohnen / Zimmer Zimmer Wohnen Zimmer

Bad Bad KücheKüche Küche

Küche

Küche Küche

Wohnen / Zimmer Zimmer Wohnen / Essen Wohnen / Essen

Abstellr. Abstellr.

Bad

Küche

Abstellr.

Küche

WC

Wohnen / Essen

Küche

Abstellr.

Wohnen / Essen

Wohnen / Essen

WC

WC

Küche

Abstellr.

Zahnarztpraxis
(Ausbau + Mauerwerk grau
gem. Rev. Plan 1114-16, 15.03.12
Innenarch. A. Luescher, Zürich)
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Terrasse

Terrasse

Terrasse

Terrasse

Küche StudioBadWC

ZimmerZimmerZimmerWohnen

EssenKüche StudioBadWC

B3
4.5-Zi.-Whg.
87.0 m2

ZimmerZimmerZimmerWohnen Wohnen / Zimmer

Essen

B2
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35.0 m2
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Liftüberfahrt
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Küche

Bad

Haus C / PS 1

Haus A / PS 5

Haus B / PS 3

Wohnungen, Poststrasse 1, 3, 5:

Rückbau:
- Nasszellen inkl. Beläge, Schadstoffe
- Küchen
- Sanitärinstallationen

Neubau:
- Sanitärinstallationen / Strangsanierung
- Nasszellen inkl. Beläge
- Küchen
- Lüftung Küchen und Nasszellen
- Belagsergänzung Küchen?
- Lifteinbau

Terrassen / Oberlichter, Poststrasse 3, 5:

Rückbau:
- Pflanztröge inkl. Inhalt
- Beete inkl. Inhalt
- Verschlag Whg. B3 (durch Mieter?)

Neubau:
- Oberlichter als Kunststofffertig-
  elemente inkl. Dämmung, Abdichtung, 
  Anpassungsarbeiten Rohbau und Belag, 
  Sonnenschutzverglasung
- Pflanztröge inkl. Befüllung und 
  Bepflanzung
- Metallbau: Verkleidung der Oberlichter
  und Pflanztröge aus gebogenem 
  Cortenstahlblech
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A
A

EE
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B

A8.0
5-Zi.-Whg.

109.0 m2

A10.0
8-Zi.-Whg.

169.5 m2

A11.0
5-Zi.-Whg.

107.0 m2

Zimmer Bad ZimmerAbstellr.

Zimmer

Zimmer

Zimmer

Küche Abstellr.

Dusche

Bad

Bad Zimmer

Zimmer

Zimmer

Zimmer

Abstellr.

Abstellr.

Zimmer Zimmer Zimmer Zimmer Zimmer

Wohnen / Essen Wohnen / Essen Essen Wohnen / EssenWohnen

Küche Küche Küche

Dusche Dusche

C1.1

C4.1

C3.1

C2.1

Zimmer Bad ZimmerAbstellr.

Zimmer

A9.0
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Terrasse Terrasse Terrasse Terrasse

Terrasse Terrasse Terrasse Terrasse
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Haus A / PS 5
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Bad

Zimmer

Abstellr.

Zimmer Zimmer Zimmer Zimmer Zimmer ZimmerZimmerZimmer

Zimmer Zimmer Zimmer Zimmer Zimmer

Bad
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Bad
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Bad
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Haus A / PS 5

Re
v.

Fo
rm

at

C
ho

ff
at

 +
 F

ili
pa

j A
rc

hi
te

kt
en

 G
m

bH
H

ar
ds

tr
as

se
 6

9 
   

   
   

  8
00

4 
Zü

ric
h 

   
   

   
  m

ai
l t

o:
 in

fo
@

cf
-a

rc
hi

te
kt

en
.c

h 
   

   
   

  T
el

.  
   

04
3 

81
8 

65
 8

0

D
at

.

M
as

st
ab

Pl
.-N

r.

ge
z.

SI
ED

LU
N

G
 Z

EN
TR

U
M

 -
 8

95
4 

G
ER

O
LD

SW
IL

 
B

ad
-/

K
ü

ch
en

sa
n

ie
ru

n
g

 u
n

d
 U

m
n

u
tz

u
n

g
 P

la
tz

g
es

ch
o

ss
 -

 V
o

rp
ro

je
kt

B
A

U
G

EN
O

SS
EN

SC
H

A
FT

 H
O

C
H

W
A

C
H

T 
- 

ZÜ
R

IC
H

 
18

.0
2.

20

1:
20

0
IS

O
 A

3

11
6 EB

3.
 O

b
er

g
es

ch
o

ss
 t

ec
h

n
is

ch
 

06
.0

4.
20 B

5.
0

0
10

.0
m

1.
0



ABCDEFGHJKLMNOPQRSTUVWXYZ-

ABCDEFGHJKLMNOPQRSTUVWXYZ---

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

09

08

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

09

08Einfügepunkt

A
A

EE

B
B

ø 10

ø 12

ø 
12

ø 
10

ø 
12

ø 
10

ø 
20

ø 12ø 10

ø 12

ø 10

ø 10

ø 20

ø 
20

ø 
10

ø 10
ø 12

ø 10

ø 20ø 20

ø 
10

ø 
10

ø 
12

ø 10

ø 
10

ø 
10

ø 10

(ø 10 ?)

ø 
15

ø 12

ø 
12

ø 10

ø 10

ø 12

Si
ck

er
le

itu
ng

 ø
 1

2 
  -

   
SZ

R

Sickerleitung ø 12   -   SZR

ø 12

ø 
20

 

ø 10

ø 
15

ø 
15

ø 
10

ø 
10

ø 10

ø 10

ø 
12

ø 12

ø 
15

ø 12

ø 12ø 10

ø 15

ø 10

ø 12 ø 20

ø 12
PE neu

Ri
nn

e

Rinne

KS ø 80

AG

Stapelbehälter ø 200
zu Emulsionsspaltanlage

(Grundausbau)

G
em

ei
nd

e-
K

an
al

is
at

io
n

A
ns

ch
lu

ss

WC

DU
DW 47 m2

BA

BA

CL

P2

KS ø 60

AG

ES

Rinne

Ri
nn

e

KS ø 100

Benzinabscheider ø 200 Benzinabscheider ø 100

DW 47 m2

KS ø 80

BA

Benzinabscheider ø 100

WT

WC

BA

WC

SS ø 80

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

Sturz-
gefälle

A

B3

B1,2

C3,4

C1,2

WT

WT

DW 108 m2 DW 78 m2 DW 112 m2

Ladengeschäft

Ladengeschäft

Kühlraum Kühlraum WTWC SPT

Benzinabscheider ø 100

SP ZR ø 12

SP ZR ø 12

KS ø 80

MATERIAL GRUNDLEITUNGEN wo nicht anders angegeben: KEY-Rohr (Faser-Teer-Rohr); GRÜN = Sanierung mit Inliner

WK 1. OG

DW

P1

Bodenabläufe aufgehoben (2013)
Benzinabscheider und Leitungen   verfüllt

Leitung bei Sanierung 
2013 mit Inliner verschlossen

Parkgarage

Kühlraum

Garderobe

Kühlmaschinenraum

Technik

Maschr.

KellerVerteilraum ElektroVerteilraum Heizung

Velos 

Lift

Tiefkühler Kühlraum

Lift

Masch'raum

Werkstatt Velos 

Büro Garderobe Lager 2Lager 1

Lüftung Einstellhalle
Zuluft (UKD)

Elektroschrank

Waschraum

Emulsionsspaltanlage PC200
Andreas Wiedmer Umwelttechnik, 8156 Oberhasli
(Grundausbau)

Ausstellungsraum

Bremsprüfstand
mit Elektroanschluss
(Mieterausbau)

Zu
lu

ft
an

la
ge

 (G
ru

nd
au

sb
au

)
La

ge
r 

2 
+

 G
ar

de
ro

be

Abgas-Absauganlage (Grundausbau)

El
ek

tr
o-

U
V

WC Damen

WC Herren

Küche/ AufenthaltBüro

Schmutzwasser-Sammelleitung UK Decke
erneuert 2017

Dilatationsfuge

Dilatationsfuge

D
ila

ta
tio

ns
fu

ge

FO
L 

G
ar

ag
e

Haus C / PS 1

Haus A / PS 5

Haus B / PS 3

Garderobe

 

EI
30

Hobbyraum
20.5

Bastelraum / Therapie
38.5

Lager
5.0

Lager
5.0

WC
7.0

Korr.
4.0

Mietfläche  84.5 m2

Lager Bibliothek
25.5

Treppen-
haus
25.0

Putzraum
4.5

Mieterkeller zus.
69.5 inkl. Korr.

Keller 31
11.0

Korridor neu
16.0

Keller 32
8.0

A
U

L 
/ F

O
L

un
te

r 
Tr

ep
pe

FO
L 

ne
u?

A
U

L

Laden  88.5 m2

Behandlung 1
25.5

Vorraum
5.5

Behandlung 2
25.5

Empfang
22.0

WC
2.5

Büro
6.5

Keller 33
8.0

Keller 34
8.5

Keller 35
8.5

Keller 36
9.0

Mieterkeller
137.5 inkl. Korr.

EI
30

EI
30

EI30

EI
30

Technik Lüftung
17.5

stat. Kompensation

st
at

. K
om

pe
ns

at
io

n

stat. Kompensation prov. stat. Kompensationstat. Kompensation prov.

Re
v.

Fo
rm

at

C
ho

ff
at

 +
 F

ili
pa

j A
rc

hi
te

kt
en

 G
m

bH
H

ar
ds

tr
as

se
 6

9 
   

   
   

  8
00

4 
Zü

ric
h 

   
   

   
  m

ai
l t

o:
 in

fo
@

cf
-a

rc
hi

te
kt

en
.c

h 
   

   
   

  T
el

.  
   

04
3 

81
8 

65
 8

0

D
at

.

M
as

st
ab

Pl
.-N

r.

ge
z.

SI
ED

LU
N

G
 Z

EN
TR

U
M

 -
 8

95
4 

G
ER

O
LD

SW
IL

 
B

ad
-/

K
ü

ch
en

sa
n

ie
ru

n
g

 u
n

d
 U

m
n

u
tz

u
n

g
 P

la
tz

g
es

ch
o

ss
 -

 V
o

rp
ro

je
kt

B
A

U
G

EN
O

SS
EN

SC
H

A
FT

 H
O

C
H

W
A

C
H

T 
- 

ZÜ
R

IC
H

 
18

.0
2.

20

1:
20

0
IS

O
 A

3

11
2 EB

U
n

te
rg

es
ch

o
ss

 t
ec

h
n

is
ch

 

06
.0

4.
20 B

5.
0

0
10

.0
m

1.
0



Substrat 50-80mm
PUR, 160mm
Lambda  0.029 W/mK

2. OBERGESCHOSS

3. OBERGESCHOSS

1. OBERGESCHOSS

PARKGESCHOSS

Haus B
Poststrasse 3

Haus A
Poststrasse 5

22212019181716151413121110090807

A
B

C
D

E
F

G
H

J
K

L
M

N
O

23222120191817161514131211100908
Ei

nf
üg

ep
un

kt

A

E
E

B

W
as

ch
-

kü
ch

e 
A

Ba
d

Ba
d

Ba
d

Zi
m

m
er

W
oh

ne
n 

/ Z
im

m
er

Ba
d

Ba
d

K
üc

he

W
as

ch
kü

ch
e 

B,
C

Dilatationsfuge

D
ila

ta
tio

ns
fu

ge

A
7

1-
Zi

.-
W

hg
.

26
.0

 m
2

A
6

1-
Zi

.-
W

hg
.

26
.0

 m
2

A
5

2-
Zi

.-
W

hg
.

39
.5

 m
2

A
1

1-
Zi

.-
W

hg
.

37
.5

 m
2

A
2

1-
Zi

.-
W

hg
.

37
.5

 m
2

A
3

2-
Zi

.-
W

hg
.

52
.5

 m
2

A
4

3-
Zi

.-
W

hg
.

75
.0

 m
2

W
oh

ne
n 

/ Z
im

m
er

W
oh

ne
n 

/ Z
im

m
er

Zi
m

m
er

W
oh

ne
n

Zi
m

m
er

Ba
d

Ba
d

K
üc

he
K

üc
he

K
üc

he

K
üc

he

K
üc

he
K

üc
he

W
oh

ne
n 

/ Z
im

m
er

Zi
m

m
er

W
oh

ne
n 

/ E
ss

en
W

oh
ne

n 
/ E

ss
en

A
bs

te
llr

.
A

bs
te

llr
.

Ba
d

K
üc

he

FOL Garage

K
üc

he
St

ud
io

Ba
d

W
C

Zi
m

m
er

Zi
m

m
er

Zi
m

m
er

W
oh

ne
n

Es
se

n
K

üc
he

St
ud

io
Ba

d
W

C

B
3

4.
5-

Zi
.-

W
hg

.
87

.0
 m

2

Zi
m

m
er

Zi
m

m
er

Zi
m

m
er

W
oh

ne
n

W
oh

ne
n 

/ Z
im

m
er

Es
se

n

B
2

1-
Zi

.-
W

hg
.

35
.0

 m
2

B
1

4.
5-

Zi
.-

W
hg

.
86

.5
 m

2

Li
ft

üb
er

fa
hr

t

Ba
lk

on

Vormauerung???

Vormauerung???

K
üc

he

Ba
d

H
au

s 
A

 / 
PS

 5

H
au

s 
B

 / 
PS

 3

N
eu

b
au

:
- 

Sa
n

it
är

in
st

al
la

ti
o

n
en

 / 
St

ra
n

g
sa

n
ie

ru
n

g
- 

N
as

sz
el

le
n

 in
kl

. B
el

äg
e

- 
K

ü
ch

en
- 

Lü
ft

u
n

g
 K

ü
ch

en
 u

n
d

 N
as

sz
el

le
n

- 
B

el
ag

se
rg

än
zu

n
g

 K
ü

ch
en

?
- 

Li
ft

ei
n

b
au

Te
rr

as
se

n
 / 

O
b

er
lic

h
te

r,
 P

o
st

st
ra

ss
e 

3,
 5

:

R
ü

ck
b

au
:

- 
Pf

la
n

zt
rö

g
e 

in
kl

. I
n

h
al

t
- 

B
ee

te
 in

kl
. I

n
h

al
t

- 
V

er
sc

h
la

g
 W

h
g

. B
3 

(d
u

rc
h

 M
ie

te
r?

)

N
eu

b
au

:
- 

O
b

er
lic

h
te

r 
al

s 
K

u
n

st
st

o
ff

fe
rt

ig
-

  e
le

m
en

te
 in

kl
. D

äm
m

u
n

g
, A

b
d

ic
h

tu
n

g
, 

  A
n

p
as

su
n

g
sa

rb
ei

te
n

 R
o

h
b

au
 u

n
d

 B
el

ag
, 

  S
o

n
n

en
sc

h
u

tz
ve

rg
la

su
n

g
- 

Pf
la

n
zt

rö
g

e 
in

kl
. B

ef
ü

llu
n

g
 u

n
d

 
  B

ep
fl

an
zu

n
g

- 
M

et
al

lb
au

: V
er

kl
ei

d
u

n
g

 d
er

 O
b

er
lic

h
te

r
  u

n
d

 P
fl

an
zt

rö
g

e 
au

s 
g

eb
o

g
en

em
 

  C
o

rt
en

st
ah

lb
le

ch

V
er

sc
hl

ag

Pf
la

nz
tr

og

Pf
la

nz
tr

og

Pflanztrog

Pflanztrog

Be
et

Be
et

Pf
la

nz
tr

og

Pflanztrog

Pflanztrog

Pf
la

nz
tr

og

Pflanztrog

Pf
la

nz
tr

og

O
be

rli
ch

t

Te
rr

as
se

 A
1

17
.5

 m
2

Te
rr

as
se

 A
2

12
.5

 m
2

Te
rr

as
se

 A
3

21
.0

 m
2

Te
rr

as
se

 A
4

27
.0

 m
2

Te
rr

as
se

 B
3

40
.5

 m
2

A
bhangdecke

A
bhangdecke

Pf
la

nz
be

et

PLATZGESCHOSS

36
18

2.
45

8
20

2.
45

8
20

2.
51

8
20

3.
02

8
26

26
2.

97
3

30
10

2.
73

2.
79

3.
30

3.
57

+1.17

+3.92

+7.28

+9.99

Küche

+4.00

+7.30

+0.43 +0.57

+1.16

+10.09

+12.82

+7.34

±0.00

+7.22

+10.01

+12.74

+3.92

+15.45

Erschlies-
sungs-
Korridor

Treppen-
haus

Einfügepunkt

Re
v.

Fo
rm

at

C
ho

ff
at

 +
 F

ili
pa

j A
rc

hi
te

kt
en

 G
m

bH
H

ar
ds

tr
as

se
 6

9 
   

   
   

  8
00

4 
Zü

ric
h 

   
   

   
  m

ai
l t

o:
 in

fo
@

cf
-a

rc
hi

te
kt

en
.c

h 
   

   
   

  T
el

.  
   

04
3 

81
8 

65
 8

0

D
at

.

M
as

st
ab

Pl
.-N

r.

ge
z.

SI
ED

LU
N

G
 Z

EN
TR

U
M

 -
 8

95
4 

G
ER

O
LD

SW
IL

 
B

ad
-/

K
ü

ch
en

sa
n

ie
ru

n
g

 u
n

d
 U

m
n

u
tz

u
n

g
 P

la
tz

g
es

ch
o

ss
 -

 V
o

rp
ro

je
kt

B
A

U
G

EN
O

SS
EN

SC
H

A
FT

 H
O

C
H

W
A

C
H

T 
- 

ZÜ
R

IC
H

 
18

.0
2.

20

1:
10

0
IS

O
 A

3

13
3 EB

Sc
h

n
it

t 
A

-A
 

06
.0

4.
20 A

2.
0

0
1.

0
5.

0m

%
‘3

3
“““““““\\Ü

 
\““‘ 

\““‘ 
““‘ 

\“““‘
„ H„\‚„H

“‘ä
lw

 
\“1

„Hm

, 
.

N
n

 
“

H
 

o0Q00Qoooooo»o
\ 

Q
\ 

.
H

 
o

\ 
o

H
 

.
| 

o
„ 

„
m

o 
„

H 
Ö

 
0

H
 

Ö
“ 

H
 

Ö
 

0
H

 
‘
 

.
H

 
%

| 
Q

\ 
A 

0
H

 
o

\ 
.

H
0 

„ 
„

m
M

 
„„„„„„ 

.

„n 
“

H 
Q

 
O

H
o 

\ 
0

H
 

.
„„ 

„
‚
 

\\\‘\‘\‘ 
N 

L
0

‚\ 
\ 

“““
\ 

.
H

0 
<

| 
o

\ 
‚o

M
o 

\
‚o

M
 

‚0
H 

/
‚N

 
H 

rrä// 
H

H
H

H
H

H
H

H
H

H
H

H
H

H
Ä

 
.

‘
\ \H

f
/

‚Q
\ 

fa
 

/ 
o

M
?

‚ 
‚ o

|
a

/
‚ 0

H
rr4

/
‚Q

| 
4 

.
\\\\ 

“ 
\\\\\\F

t 
\\M

\\H
\\M

u\\\u\ 
M

 
\\\\\\ 

\ 
\\\\\\

H 
f

‚ o
|

ra
 

‚O
H

,‚o
„ 

„
H

 
\\\\\\\\\\\\\\

0 
„H

 
\ \ / /

A
, .

\\/ 
0

H
\ \ / /

‚ «
H

 
\/

‚o

\
‚o

 
H

 
.

| 
.

H
 

o
| 

.

\\.)

., 
7

/.
,

f 
i 

f 
3 

f 
f 

\ 
f

A 
i 

i 
i 

i 
,



 

 

Rubrik: Raumplanung 
Unterrubrik: Nutzungsplanung/Sondernutzungsplanung 
Publikationsdatum: KABZH 29.11.2024 
Öffentlich einsehbar bis: 29.11.2027 
Meldungsnummer: RP-ZH02-0000002652 
 

Publizierende Stelle 
Gemeinde Geroldswil, Huebwiesenstrasse 34, 8954 Geroldswil

Privater Gestaltungsplan «Gemeindezentrum Teil 
2», Inkraftsetzung, Bekanntmachung des 
Inkrafttretens

Betrifft: 8954 Geroldswil  

Angaben zum Inhalt:  
Der Private Gestaltungsplan «Gemeindezentrum Teil 2», welcher die 
Gemeindeversammlung Geroldswil mit Beschluss vom 7. Dezember 2020 festgesetzt hat, 
wurde von der Baudirektion Kanton Zürich mit Verfügung KS-0142/21 vom 23. 
September 2024 genehmigt. Gemäss Baurekursgericht Zürich ist kein Rechtsmittel 
ergriffen worden. Der genehmigte Private Gestaltungsplan «Gemeindezentrum Teil 2» 
wird auf den 1. Dezember 2024 in Kraft gesetzt. 

Beschluss-/Verfügungsnummer: KS-0142/21 

Beschluss-/Verfügungsdatum: 23.09.2024 

Kontaktstelle:  
Gemeinde Geroldswil 
Huebwiesenstrasse 34  
8954 Geroldswil


	Genehmigungsverfügung (BDV Nr. KS-0142/21 vom 23.09.2024)
	Plan
	Titelblätter
	Situation 1:500
	Schnitt 1:500
	Planlegende
	Koordinatenliste

	Vorschriften
	Planungsbericht nach Art. 47 RPV
	Anhang
	Richtprojekt Baufeld Post
	Richtprojekt Katholische Kirche St. Johannes
	Richtprojekt BG Hochwacht - Zürich

	Publikation Inkraftsetzung (1. Dezember 2024)

